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Auf Wunsch unverbindlich Prospekte und Preisliste 1

Verkehrsunfallsstatistik 1950 im lande Tirol 
Von Gendarmeriemajor EGON WAYDA 

Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für .Tirol 

Mit großem Interesse haben zweifellos die Abonnenten der 
"Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" :n der Folge 4 die 
Wiener Verkehrsunfallsstatisbik 1950 gelesen. 

Die Angehörigen der Gendarmerie wird es daher interessie
ren, zu erfahren, wie denn die Verkehrsverhältnisse im gleichen 
Zeitraume im lande Tirol ausgesehen haben. 

Im lande Tirol haben sich im Jatire 1950 
862 V -e r k e h  r s u n f ä 1 1 e ereignet, wobei 754 Personen 

verletzt wurden. 
An Hand von Unterlagen, die durch die Gendarmerieposten 

im laufe des Jahres 1950 geliefert wurden, hat das Landes
gendarmeriekommando eine Statistik verfaßt.· 

Die Statistik beginnt mit den Ursachen der Verkehrsunfälle, 
wobe,i durch Auf- oder Abspringen, plötzliches Unwohlsein und 
Einschlafen des Lenkers 

jei 1 Unfall erfolgt ,ist. 
_ Je 3 Unfälle wurden hervorgerufen durch Gebrechlichkeit 'des 

@ußgängers und durch das Anhängen an Fahrzeuge, 
"' jei 4 Unfälle durch Trunkenheit des Fußgängers und Anfall-en 
durch Hunde, 

6 Unfälle durch vorschriftswidrige Ladung, 
12 Unfälle durch Absturz von Fahrzeugen, 
je 13 Unfälle durch Spielen auf der Fahrbahn, blendende 

Scheinwerfer und Lenken ohne Führerschein, 
14 Unfälle durch mangelhafte Beleuchtung der Fahrzeuge oder 

der Straße, 
15 Unfälle durch scheue Pferde, 
16 Unfälle durch Sturmwind, Nebel oder Gl<1tteis, 
24 Unfälle durch schlechten Straßenzustand, 
25 Unfälle durch nicht feststellbare Ursachen, 
26 Unfälle durch technische Mängel an Kraftfahrzeugen, 
27 Unfälle durch Fahrer unter Alkoholei.nwirkung, 
33 Unfälle durch sonstige Ursachen (andere als hier aufgezählte), 
85 Unfälle durch glatte, schlüpfrige Fahrbahn, 
95 Unfälle durch übermäßige Fahrgeschwindigkeit, 

104 Unfälle durch Unachtsamkeit de·r Fußgänger, 
147 Unfälle durch Nichtbeachtung der Verkehrsvorschriften und 
388 Unfälle durch unvorsichtiges Fahren. 

Weiters sind die Verkehrsunfälle im Landesgendarmeriekom
mandobereiche für Tirol im Jahre 1950 nach Wochentagen zu
&ammengefaßt. 

Die Statistik ergibt, daß sich die meisten Verkehrsunfälle arn 
Sonntag mit 145 Unfällen ereignet haben. Es folgt der 

Mont,ig mit 128, der 
Samstag mit 127, dann der 
Freitag mit 123, der 
Donnerstag mit 121, der 
Mittwoch mit 120 und schließlich der 
Dienstag mit 98 Unfällen. 
Die wenigsten Unfälle erfolgten durch: 
Eisenbahn und sonstige Verkehrsmittel mit 3, 
Lohnkraftwagen mit 6, 
Fuhrwerke mit 12, 
mehrspurige Krafträder mit 15, 
Traktoren, Arbeitsmaschinen mit 24, 
Omnibusse mit 38, 
Fahrräder mit 92, 
einspurige Krafträder mit 177, 
Lastkraftwagen mit 203 und 
Personenkraftwagen mit 287 Unfällen. 
Verkehrsunfälle mit reinem Personenschaden fanden 511, 
Verkehrsunfälle mit reinem Sadischaden 351 statt. 
Nicht uninteressant dürfte auch die Zusammenstellung der 

Verkehrsunfälle im Landesgendarmeriekommandobereiche nach den 
Tagesstunden sein. 

Die Uebersicht zeigt deutlich ein Ansteigen der Verkehrs
unfälle in den Vormittagsstunden und ei>n solches in den Nach
mittagsstunden, wobei di,e meisten Unfälle - nicht wie_ viel
leicht erwartet - zwischen 12 und 13 Uhr, sondern zwischen 
11 und 12 Uhr erfolgt sind. 

Die verkehrsunfallsärmste Stunde ist nadi der Statistik jene 
von 4 bis 5 Uhr mit 3 Unfällen, dann folgen jene von 

2 bis 3 Uhr und 
von 3 bis 4 Uhr mit je 4 Unfällen, 
von O bis 1 Uhr mit je 5 Unfällen, 
von 5 bis 6 Uhr mit je 7 Unfällen, 
von 1 bis 2 Uhr mit je 9 Unfällen, 
von 23 bis 24 Uhr mit je 10 Unfällen, 
von 22 bis 23 Uhr mit je 12 Unfällen, 
·von 6 bis 7 Uhr mit je 14 Unfällen, 
von 21 bis 22 Uhr mit je 22 Unfällen, 
von 7 bis 8 Uhr mit je 24 Unfällen, 
von 20 bis 21 Uhr mit je 33 Unfällen, 
von· 8 bis 9 Uhr mit je 39 Unfällen, 
von 12 bis 13 Uhr mit je 47 Unfällen, 
von 9 bis 10 Uhr mit je 52 Unfällen, 
von 13 bis-14 Uhr mit je 53 Unfällen, 
von 19 bis 20 Uhr mit je 55 Unfällen, 
von 10 bis 11 Uhr mit je 58 Unfällen, 
von 14 bis 15 Uhr mit je 59 Unfällen, 
von 11 bis 12 Uhr mit je 60 Unfällen, als Tagesverkehrsun

fallsspitze, 
von 15 bis 16 Uhr mit je 68. Unfällen, 
von 16 bis 17 Uhr mit je 70 Unfällen, 
von 17 bis 18 Uhr mit je 75 Unfällen und 
von 18 bis 19 Uhr mit je 81 Unfällen, als Abendverkehrsun

fallsspitze und damit verkehrsunfallsreichste Stunde innerhalb 
eines ganzen Tages. 

Die Verkehrsunfälle sind ferner nach Verkehrsteilnehmern er
faßt, wobei mit der Eisenbahn 2 Verkehrsunfälle stattgefunden 
haben. 

Hiervon einer mit einem Personenwagen und einer mit einem 
Lastkraftwagen. 

O m n i b u s s e  k,ir a m b o l i e r t e n  m i t : 
3 Omnibussen, 11 Personenkraftwagen, 21 Lastkraftwagen, 

2 Motorradfahrern, 1 Fuhrwerk und 2 Radfahrern, i n s g e -
s a m t 40 U n f ä 1 1 e. 

P e r s o n e n k r a f t w a g e n  h a t t e n  V e r k e h r s u n -
f ä 11 e mit: 

10 Omnibussen, 58 Personenkraftwagen, 1 Lohnkraftwagen, 
42 Lastkraftwagen, 4 Traktoren oder Arbeitsmaschinen, 3 mehr
spurigen Krafträdern, 21 einspurigen Krafträdern, 24 Fahrrädern, 
3 Fuhrwerken, 1 Handwagen oder Karren und 1 sonstigen Ver
kehrsmittel. 1 n s g e s  a m t 1 6 8 U n f ä 11 e. 

L o h n  k r a f t  w a g e n  hatten Verkehrsunfälle mit: 
1 Omnibus und 1 Lastkraftwagen, i n s g e s a m t  2. 
L <1 s t k r a f t w ,i g e n  h a t t e n U n f ä 11 e bzw. Zu s a m  -

m e n s t ö ß -e m i t: 
10 Omnibussen, 62 Personenkraftwagen, 1 Lohnkraftwagen, 

41 Lastkraftwagen, 1 Traktor oder Arbeitsmaschine, 1 mehr
spurigen Kraftrade, 15 einspurigen Krafträdern, 14 Fahrrädern, 
3 Fuhrwerken und 1 sonstigen Verkehrsmittel, i n s g e s  a m t 
1 4 9 U n f ä 1 1 e. 

T r <1 k t  o r e n o d e  r A r b eit s m a s c h i n e n usw. karam
bolierten in 1 Falle mit der Eisenbahn, 1 mal mit einem Om
nibus, 2 mal mit Personenkraftwagen, 2 mal mit Lastkraftwagen, 
1 mal mit einspurigem Kraftrad und 1 mal mit einem Fahrrad, 
i n s g e s a m t 8 U n f ä 1 1 e. 

M e h  r s p u r i g e K r  a f t r ä d e r  stießen in 3 Fällen m!t 
-P�rsonenkraftwagen, 1 mal mit einem Lastkraf_twa�en, 1 mal mit 
einem mehrspurigen Kraftrade und 1 mal mit einem Fahrrade 
zusammen, i n s g e s  a m  t 6 U n f ä 11 e. 

E i n s p u r i g e K r a f t r ä d e r hatten Havarien: . 
. 2 mal mit Omnibussen 19 mit Personenkraftwagen, 11 mit 

Lastkraftwagen, 2 mit m�hrspurigen Krafträdern,. 1� mit ein
spurigen Krafträdern, 15 mit Fahrrädern und 1 mit emem Fuhr
werk, i n s g e s a m t 6 5. .. . . 

F <1 h r r ä d e r  führten Verkehrsunfalle herbei in 1 Falle mit 
einem Omnibus 21 mit Personenkraftwagen, 1 Lohnkraftwagen, 
6 mit L<1stkraft�agen, 3 mit Traktoren oder Ar?eitsmas91inen 
usw., 20 mit einspurigen Krafträdern und 6 mit Fahrradem, 
i n s g e s a m t 5 8. 
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F u h r w e r  k e mit der Eisenbahn 1 mal, mit Omnibus 1 mal, 
mit Personenkraftwagen 4 mal, mit Lastkraftwagen 7 mal, mit 
einspurigen Krafträdern 4 mal, i n s g e s a m t  1 7. 

H a n d w a g e n  u n d  K a r r e n: 1 mal mit Personenwagen, 
1 mal mit Lastkraftwagen, 1 mal mit einspurigem Kraftrade und 
1 mal mit Fahrrad, i n s g e s a m t  4. 

V e r k e h t s u n f ä 11 e oder Zusammenstöße ereigneten sich 
mit oder d u r c h  g e f ü h r t e  o d e r  f r e i l a u f e n d e  Ti e r e  
in folgenden Fällen: 

-Mit Omnibus 1 mal, Personenkraftwagen 9 mal, Lastkraft
wagen 5 mal. und einspurige Krafträder 10 mal, i n s g e s  a m  t 25. 

K i n  ·d ·e r  w a g e n  u n d  R o 11 e r  4 mal mit Personenkraft
wagen, i n s g e s a in t 4. 

Ein . anschauliches Bild von der Unachtsamkeit der F u ß  -
g ä n g e r  bzw. von deren Schuld als Verkehrsteilnehmer· zeigt 
die Statistik, wonach Unfälle durch Fußgänger in folgenden 
Fällen verurSdcht wurden: 

'In 1 Falle mit der Eisenbahn, in 1 Falle mit der Straßenbahn 
in 4 Fällen mit Omnibussen, 54 mit Personenkraftwagen, 1 mit 
Lohnkraftwagen, 22 mit Lastkraftwagen, 3 mit, Traktoren, Ar
beitsmaschinen usw., 5 mit mehrspurigen Krafträdern, 48 mit 
einspurigen Krafträdern, 26 mit Fahrrädern, 1 mit Fuhrwerk, 
i n s g e s a m t 1 6 6. 
. U n f ä 11 e d u r c h A n f a h r e n a n G e b ä u d e erfolgten 1 n s g e s a m t  12, und zwar: 1 mit Omnibus, 1 mit Personenkraftwagen, 7 mit Lastkraftwagen, 1 mit mehrspurigem Kraftrade 2 mit einspurigem Kraftrade. 

' 
Z ä u n e, G e  I ä n d e r, B a h n  s c h r a n  k e n waren Unfallsu_r:sachen für Omnibusse in 1 Falle, Personenkraftwagen in 14 Fallen, Lastkraftwagen in 8 Fällen, Traktoren Arbeitsmaschinen usw. in 3 Fällen, einspurige Krafträder in 10 Fällen und Fahrräder in 2 Fällen, i n s g e s a m t  3 7. 

. A n  M a s t e n, B ä u m e n, H y d r a n  t e n usw. ereigneten sich 2 2 U n f ä 11 e, und zwar: 1 mit Omnibus., 9 mit Personenkraftwagen, 1 _mit Lohnkraftwagen, 6 mit Lastkraftwagen, 1 mit Traktoren, Arbeitsmaschinen usw., 4 mit einspurigen Krafträdern, 1 n s g e s a m t 2 2. 
D u r c h B a u g r u b e n u n d S c h u t t h a u f e n kamen 4 F,i h r ze u g e  :.;u Schaden, und zw<J.r 2 Personenkraftwagen 1 Lastkraftw.agen, 1 einspuriges Kraftrad. ' 
U n f ä 11 e a n s o n s t i g e n O b  j e k t e n erfolgten: Mit 1 Omnibus, 14 Personenkraftw,agen, 1 Lohnkra.ftwagen, 20 �astkraftw.agen, 9 Traktoren, Arbeitsmaschinen usw., 1 mehrspuriges Kraftrad,, 23 einspurige Krafträder, 3 Fuhrwerke, 1 sonstiges Verkehrsmittel, i n s g e s  a m  t 7 3. 
T ö d l i c h  v e r l e t z t  w u r d e n: 
11 Fußgänger - davon 1 durch Eisenbahn, 1 durch Omnibus, 4 durch Personenkraftwagen, 3 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktor, Arbeitsmaschine usw. und, 1 durch einspuriges Kraftrad. 
16 Fahrzeuglenker - davon 2 durch Personenkraftwagen, 1 _ dur� Lastkraftwagen, 1 durch mehrspuriges Kraftrad, 9 durch einspuriges Kraftrad, 2 durch Fahrräder 1 durch Fuhrwerk. 13 Fahrgäste - davon 6 durch O�nibusse, 3 durch Personen_kraftwa�en, 1 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktor, Arbe1tsmasch1ne usw., 1 durch einspuriges Kraftrad, 1 durch Fahrra·d .. 
S c h w e r  v e rle t z t  w u r d e n: 

. 57 Fußgänger - davon 1 durch Straßenbahn, 23 durch Per.sönenkraftwagen, 4 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktor ·Arbeitsmaschine usw., 18 durch einspurige Krafträder 8 durch Fahrräder, 1 durch Fuhrwerke, 1 durch Handwage�, Karren ·usw. 
97 Fahrzeuglenker - 1 durch Omnibus, 9 durch Personen·kraftw_agen, 4 durch Lastkraftwagen-, 2 durch Traktoren, Arbeitsmaschinen usw., 4 durch mehrspurige Krafträder, 47 durch einspurige Krafträder, 29 durch Fahrräder, 1 durch Handwagen, Karren usw. 
63 schwer verletzte Fahrgäste - davon 17 durch Omnibusse 

12 durch Personenkraftwagen, 11 durch Lastkraftwage11 2 durch 
Traktoren, Arbeitsmaschinen usw., 1 durch mehrspuri�es Kraft
rad, 19 durch einspurige Krafträder, 1 durch Fuhrwerk. 

L e i c h t  v e r l e t z t  w u r den:· 
88 Fußgänger - 3 durch Omnibusse, 25 durch Personen

kraftwagen, 10 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktoren, Ar
--beitsmaschinen usw., 4 · durch mehrspurige i\rafträder, 26 durch 
-einspurige Krafträder; 17 durch Fahrräder, 1 durch Fuhrwerk.
1 durch Handwagen, Karren usw. 

178 Fahrzeuglenker - 3 durch Omnibusse, 28 durch Personen
kraftwagen, 12 durch Lastkraftwagen,' 2 durch Traktoren, Ar
·beitsmaschinen usw., 6 durch mehrspurige Krafträder, 73 durch 
.einspurige .Krafträder, 48 durch Fahrräder, 5 Fuhrwerk� 
1 durch sonstiges Verkehrsmittel. 
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119 Fahrgäste - 19 durch Omnibusse, 38 durch Personen
kraftwagen, 1 durch Lohnkraftwagen, 18 durch Lastkraftwagen, 
5 durch Traktoren, Arbeitsmaschinen usw., 2 durch mehrspurige 
Krafträder, 34 durch einspurige Krafträder, 2 durch Fahrräder. 

U n b e s t i m m t  v e r l e t z t  w u r d e n: 
33 Fußgänger - 7 durch Personenkraftwag,en, 1 durch Lohn

kraftwagen, 6 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktoren, Ar
beitsmaschinen, 1 durch mehrspurige Krafträder, 12 durch ein
spurige Krafträder, 4 durch Fahrräder, 1 durch Handwagen, 
Karren usw. 

56 Fahrzeuglenker - 8 durch Personenkraftwagen, · 1 durch 
Lohnkraftwagen, 1 durch Lastkraftwagen, 24 durch mehrspurige 
Krafträder, 22 durch Fahrräder. 

23 Fahrgäste - 11 durch Personenkraftwag-en, 3 durch Last
kraftwagen, 1 durch mehrspurige Krafträder, 6 durch einspurige 
Krafträder, 2 durch Fahrräder. 

V e r l e t z t e  P e r s o n e n  nac h d e m  A l t e r, wobei 
Personen bis zum 14., vom 14. bis zum 18., vom 18. bis zum 
60. und Personen über das 60. Lebensjahr hinaus erfaßt wurden. 

Bis zum 14. Lebensjahr gab es 61 männliche Verletzte. Diese 
61- männlichen Verletzten gliedern sich in 23 durch Unfälle mit 
Personenkraftwagen, 10 durch Lastkraftwagen, 1 durch .!rak

,toren Arbeitsmaschinen usw., 2 durch mehrspurige Kraftrader, · 
8 du;ch einspurige Krafträder, 16 durch Fahrräder, 1 durch son
stige Verkehrsmittel. 

· Weibliche 37, davon 13 durch Personenkraftwa.gen, 2 durch 
Lastkraftwagen 2 durch Traktoren, 1-,rbeitsmaschinen usw., 
14 durch ein�purige Krafträder, 5 durch Fahrräder, 1 durch 
Fuhrwerke. . ,a 

Vom 14. bis zum 18. Jahre - Männlich 21, davon 3 duro,,� Personenkraftwagen, 2 durch Lastkraftwagen, 1 durch Traktor
Arbeitsmaschine usw., 1 durch mehrspuriges Kraftrad, 6 durch 
einspurige Krafträder, 8 durch Fahrräder. 

Weiblich 22, davon 4 durch Personenkraftwagen, 1 durch 
Lastkraftwagen, 1 durch mehrspuriges Kraftrad, 11 durch ein
spurige Krafträder und 5 durch Fahrräder. 

Von 18 bis 60 Jahre - Männlich 421, davon 23 durch 
Omnibusse 92 durch Personenkraftwagen, 2 durch Lohnkraft
wagen, 54' durch Lastkraftwagen, 12 . durch T r�ktoren, Arbeits
maschinen usw., 10 durch mehrspurige Kraftrader, 175 durch 
einspurige Krafträder, 48 durch Fahrräder und 5 durch Fu'hrwerke 
verletzt wurden. 

Weiblich 132, davon 19 durch Omnibusse, 39 durch Per
sonenkraftwagen, 12 durch Lastkraftwagen, � durch Traktoren, 
Arbeitsmaschinen usw., 1 durch mehrspuriges Kraftrad, 381 
durch einspurige Krafträder, 19 durch Fahrräder und 1 durch 
Fuhrwerk verletzt. 

Ueber 60 Jahre - Männlich 42:, 1 durch Eisenbahn, 1 durd;t 
Straßenbahn 6 durch Omnibusse, 9 durch Personenkraftwagen, 
5 durch L�stkraftwagen, 3 durch Traktoren, Arbeitsmaschinen 
usw., 1 durch mehrspuriges Kraftrad, 8 durch einspurige Kraft
räder, 11 durch Fahrräder und 2 durch Fuhrwerke verletzt. 

Weiblich 13, davon 3 durch Omnibusse, 3 durch Personen
kraftwagen, 4 durch einspurige Krafträder und 3 durch Fahr-
räder verletzt. Ai 

Die wenigsten Unfälle ereigneten sich im Monat � 
Februar mit 35 Unfällen, 
darauf folgt der Monat 
März mit 37 Unfällen, 
Jänner mit 44, 
April mit 48, 
November mit 51, 
Dezember mit 59, 
September mit 72, 
Oktober mit 75, 
Mai mit 83, 
Juni mit 83, 
Juli mit 125, und als verkehrsunfallsstärkster Monat 

August mit 150 Unfällen. 
Die Zusammenstellung allein ergibt schon, daß di·e meisten 

Unfälle im Monat Juli und August erfolgt sind. 
Die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich im lande Tirol 

im Solbad Hall _i. T., das mit 48 Unfällen führt. Es rolgt 
Kitzbühel mit 29, dann 
Kirchbichl mit 26, 
Wörgl und St. Johann i. T. mit je 25, 
Schwaz mit 24 Unfällen, sodann die Bezirksstädte 
Landeck und Imst sowie Kufstein mit je 22, 
Telfs und Waidring mit je 19, 
Söll mit 18, 
Reutte und Erpfendorf mit je 15 Unfällen usw. 
Insgesamt haben sich in Nordtirol im Jahre 1950 an 149 

Orten Verkehrsunfälle ereignet. (Fortsetzung folgt) 

Von Gend.-Patrouillenleiter WALTER LEONHARTSBERGER 
Gendarmeriepostenkommando Friedberg, Steiermark 

3 Tote und 10 Schwerverletzte • • •

. . .  12 Leichtverletzte und 50.000 S Sachschaden bei nur 
einem Unfall durch Fahr.fässigkeit zu beklagen." Und dies kam so, 
Mit einem 5-t-Saurer-Diesel-LKW wurden am 1. Oktober- 1948 
etwa 40 burgenländische Bauarbeiter, wie schon öfter, über Sams-

Der völlig zertrümmerte Lastkraftwagen. Ztffer 5 zeigt einen der, Toten. 

tag und Sonntag von Wien zu ihren Familien nach Stinaz im 
Burgenland befördert. Der Nachkriegszeit gemäß wurde dieser 
Transport mit einem LKW, der zum behelfsmäßigen Personen
transport zugelassen wurde, durchgeführt. Die Fahrt von Wien 
bis zur steirischen Landesgrenze verlief. anstandslos, Sodann ver
läuft in einer Länge von 10 km die Wechsel-Bundesstraße in 
einem kurvenreichen ungefähr 6- bis 9prozentigen Gefälle. 

3 km nach Passieren der niederösterreichisch-steirischen Grenze 
,.versuchte der LKW-Fahrer die Fahrstufe durch Umschalten zu 
\::�erniedrigen, um langsamer und sicherer die abfallende Straße 

hinunterfahren zu können. Dieses Umschalten mißlang dem 
Fahrer, wodurch sich der LKW selbsttätig beschleunigte. Die 
Hand- und Fußbremse vermochten die immer schneller werdende 
Fahrt des LKWs nicht mehr genügend zu · hemmen und so wuree 
dieser samt seinen Insassen beim Schantfbauerkreuz in Schauer
egg, Bezirk Hartberg, Steiermark, in der dort befindli"chen 
55 gradigen, unübersichtlichen Linkskurve, um 20.15 Uhr, bei 
vollkommener Dunkelheit, infolge zu hoher Fahrgeschwindigkeit 
unweigerlich hinausgeschleudert. An einigen Obstoäumen entlang 
gewirbelt, unter heftigem und entsetzlichem Wehgeschrei der In
sassen, überschlug sich der LKW und begrub die Mitfahren-den 
derart unter sich, daß_ seine Räder nach oben ragten. 

Drei Tote zehn Schwerverletzte, zwölf ,Leichtverfetzte unö 
.:mgef"ahr 50.000 S Sachschaden waren die katastrophalen Folgen 
dieses Verkehrsunfalles. 

Als Unfallsursache wurde das fahrlässige und zu späte Um
schalten des Fahrers sowie die nicht völlig in- Ordnung befind
liche Luftdruckbremsanlage festgestellt. (Der lecke Haupbbrems
zylinder war unsachgemäß abgedichtet gewesen, ""'.Odurch eine 
zu mindere Bremswirkung erzielt wurde.) 

Welches Leid und welche Tragödien sich in den Famil'ien der 
Betroffenen <1bs-pielten, vermag sich niemand vorzustellen. 

* 

Solche sowie größere oder kleinere Verkehrsunfälle in Zu
kunft zu verhi.ndern - wenigstens aber zu vermindern 

liegt in den Händen der Gendarmerie. lin Verein mit den 
Polizeiorganen sind sie allein die primären Kräfte, die durch 

· schikanenlose aber sorgfältige Kraftfahrzeugkontrolfe.n und einer 
zuchtvollen Verkehrsüberwachung dem Sensenmann u.nd lnvaliden
schaffer der Stadt- und Landstraße entgegenwirken können. Ject-e 
verhütete Invalidität im Staate ist gewonnenes Volksvermögen. 
Anderseits müssen alle in dieser schweren Zeit mithelfen, durch 
Steuerbeträge, die nicht zuletzt durch die Verkehrsunfälle erhöht 
sind, Verkehrsinvalide zu erhalten. 

Eine rigorose Intensivierung und Umstellung aHer Gendar
merie- und, Polizeikräfte für die Zukunft zur Vermeidung ins
besondere größer-er Verkehrsunfälle wird unvermeidlich sein. 
Je eher sie stattfindet, um so nützlicher ist sie für das Alf
gemei-nwohl. Jeder trachte durch genaue und zweckmäßige An
wendung der geltenden Vorschriften, durch Ueberprüfung von 
Fahrern und Kraftfahrzeugen oder eine verständnisvolle Haltung, 
Förderung, Mitarbeit, Dienstkomrnandi-erung usw. s e i  n Bestes 
beizutragen. 

Die Abmahnungen im Verkehrsdienst, wo sie sich bisher als 
nutzlos und nicht ausreichend erwiesen fiaben, wären unbedingt· 
und ,ofort ei-nzustellen und künftig mit dem wirksameren Organ
mandat - gegen notorische Verkehrssünder aber - ohne alle 
falsche Rücksicht mit der "gefürchtet,::n" Anzeige vor.zugehen. 
Dagegen ist den anständigen und rücksichtsvollen Kraftfahrern 
das bisher geübte größte Verständnis und Entgegenkommen 
e i s e r n zu bewahren. 

D;esen Dienst tut keiner lediglich nur für seinen Mitmenschen 
allein. Schon morgen könnte e r  selbst· durch einen Verkehrsunfall, 
der vermeidbar ist, invalid oder tot sein. Die täglichen Zeitungs-

Die Unglücksstelle von Süden her gesehen . 

berichte müssen jeden, aueh den Hartnäckigsten, endlich und 
alarmieren€! aufrütteln. 

Geschätzter Leser, sei bitte nur etwas nachdenklich, nimm 
Dir eine kleine Spanne Zeit dazu, es kommt ganz besonders 
alJch auf "Deine Mitarbeit" an! 

Vi,elleicht stellst Du Dir vor, welches Verdienst Du Dir er
ringen könntest wenn .Du sagen könntest, Du habest einen Un
fall, ähnlich de� des vorstehenden Verkehrsunglückes - 3 Tvte, 
10 Schwerverletzte • . . - verhütet! 
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V E R B R E C H E N. 0 D E R U N FA L L -

Von Gend.-Kontrollinspektor RUDOLF HANEL 

Bezirksgendarmeriekommandant in Hollabrunn, Niederösterreich 

Allmählich weicht die Nacht dem Tag. Im Bewußtsein treuer 
Pflichterfüllung schreitet der junge ·Postenkommandantstellvertreter 
durch den vorletzten Ort seiner zwölfstündigen Patrouille. Aber 
in dem kleinen Ort H. fehlt ihm etwas im Tageserwachen, was 
er sonst bei seinen Morgenpatrouillen zu hören gewohnt ist. 
Ja richtig, die Kirchenglocke hat noch nicht zum Morgengebet 
geläutet! Hat der sonst so pünktliche, siebzigjährige Franz A.,
der Mesner, Gemeindediener, Nachtwächt�r und Ausnehmer in 
einer Person ist, heute verschlafen? Na, vielleicht weiß der 
Bürgermeister etwas, denkt sich der Gendarmeriebeamte, bei 
dessen Gehöft er angelangt ist. Jedoch dieser kann auch nur 
sagen, daß ihm ·aufgefallen ist, daß heute die Kirchenglocke 
schwi-eg, aber er glaubt, daß der Mesner, der bis 24 Uhr 
Nachtwächterdienst gehabt haben müßte und aus Gram über das 
Verhalten seines von der Schwiegertochter beeinflußten Sohnes 
in letzter Zeit etwas mehr trank, verschlafen haben dürfte. Der 
alte A. habe seinem Sohn bei dessen Hochzeit die Landwirt-' 
schaft ohne gerichtlich festgesetzte Ausnahme übergeben. Die 
Schwiegertochter sei etwas neidig, und es werde fast täglich 
gestritten. 

Während des Gespräches kommt der Sohn des Mesner9' der 
37jährige Leopold A., in das Gehöft und zeigt an, daß er 
seinen Vater unter bedenklichen Umständen in seinem Aus
nahmestübchen tot aufgefunden habe. 
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RUDOLF BAU ER VOITSBERG 
STEIERMARK· PUMPEN·U ND ROH RFABRI K ·TELEFON ?4 

Alle drei eilen zum Hause des A. Unterwegs wird der 
Gemeindearzt verständigt. Das Ausnahmestübchen befindet sich 
in einem durch den Hof vom Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
des A. jun. getrennten Häuschen. Dessen Haustür ist versperrt 
und steckt innen der Schlüssel. Das einzige in den Hof mündende 
Fenster ist nur angelehnt, die eine untere Scheibe des _linken 
Außenflügels zerschlagen und am Erdboden liegen die Scherben 
der Fensterscheibe. Am unteren Fensterrahmenteil klebt Erde, die 
mit jener vor dem Fenster übereinstimmt. Die Fußeindrücke vor 
dem Fenster stammen von A. jun. 

Dieser sagt aus, daß er um 4.30 Uhr aufgestanden sei und 
im Stall <Jrbeitete. Da er um 5 Uhr keine Kirchenglocke hörte, 
sei er zur Haustür seines Vaters gegangen, die jedoch versperrt 
war. Auf mehrmaliges Klopfen habe er keine Antwort erhalten. 
Um sich zu überzeugen, ob sein Vater im Stübchen ist, sei er fJ.
zum Fenster gegangen und weil -er durch dieses seinen Vater = 

nicht sehen konnte, habe er die Fensterscheibe eingeschlagen, 
das Fenster geöffnet und sei auf den Rahmen gestiegen, wobei 
er seinen Vater tot vor der Zimmertür liegen gesehen habe. Im 
Zimmer selbst sei er nicht gewesen. • 

Zur Tatbestandsaufnahme steigt der Gendarmeriebeamte durch 
das Fenster in das Zimmer. Dieses hat nur ein kleines Ausmaß. 
Ein Fenster mündet auf die Ortsstraße, die gegenüberli•egende 
Tür in einen Vorraum und ein Fenster in den Hof. Vor der Tür 
liegt A. sen., den Vorderteil des Körpers zu dieser gekehrt. Die 
Hose ist halb herunten, der linke Fuß mit einem Halbstiefel be
kleidet und der rechte nackt. Der Oberkörper ist gleichfalb bis 
auf einige angekohlte Reste eines Trikothemdes nackt und dun
kelbraun verfärbt. Die Trikotunterhose zeigt Brandspuren. Beim 
Hinterkopf und beim Mund befindet sich eine Blutlache. Der 
untere Teil der Tür zeigt gleichfalls Brandspuren. Das Bett ist 
unberührt. Zirka einen Meter vor dem Bett liegt ein umgestürz
ter Sessel, neben diesem eine halb verrauchte Virginiazigarre. 
Zwischen Bett und Sessel liegen der rechte Halbstiefel, ein 
Stiefelknecht und einige abgebrannte Zündhölzer. In der Ecke 
zwischen Hof- und· Gassenfenster befindet sich ein Schublade
kasten, auf dem unter anderem ein Kerzenleuchter, dessen. obere 
Fassung nur mehr einen klein'en Rest einer verbrannten Kerze 
aufweist, steht. An den übrigen Einrichtungsgegenständen is 
nichts Wesentliches feststellbar, nur am Fußboden zwischen Schub
ladenkasten und Sessel sind einige Kerzentropfen wahrnehmbar. 

Der eingetroffene Arzt stellt an dem Toten ·Blutaustritt aus 
dem Munde, eine Wunde an der linken Hinterkopfseite und Ver
brennungen der Haut des Oberkörpers, ausgenommen der linken 
Körperseite, auf der der Tote lag, jedoch besonders starke 
Brandwunden am rechten Arm fest. Er vermutet, daß A. sen. 
beim Auskleiden erschlagen, und um even.tuelle Spuren zu ver
wischen, mit Spjritus übergossen und angezündet wurde. Für 
einen Unfall fehlen ihm Anhaltspunkte. Die Feststellung der 
eigentlichen Todesursache müsse er der Gerichtskommission über
lassen. 

Bis zum Erscheinen der Gerichtskommission stellt der Gen
darmeriebeamte fest, daß das Zerwürfnis der Familie A. schon 
längere Zeit besteht, A. sen. zum Großteil seinen Verdienst ab
geben mußte und A. jun. und seine Gattin sich schon öfters 
geäußert hatten, es wäre besser, wenn der Alte nicht mehr 
leben würde. Außerdem hätte sich A. sen. einen Teil der Aecker 
zurückbehalten und verpachtet, die erst nach seinem Tode seinem 
Sohne zufallen sollten. Ferner hatte er sich erst vor einigen 
Tagen geäußert, daß er diese Aecker bei weiterer schlecht-er 
Behandlung seitens seines Sohnes und der Schwiegertochter einem 
entfernteren Verwandten testamentarisch vererben werde. 

Festgestellt wurde auch, daß A. sen. am Vorabend in beiden 

Gasthäusern des Ortes je zwei Viertel und anschließend im 
Weinkeller des Landwirtes W. zirka drei Viertel Wein getrun
ken hat. Dem W. gegenüber äußerte er sich, daß er, obwohl er 
noch rüstig ist, sich vor seinem Sohn und der Schwiegertochter 
fürchte. In ziemlich berauschtem Zustande verließ er um 23 Uhr 
W. und wurde im Orte nicht mehr gesehen. 

Eine Hausdurchsuchung im Anwesen des A. jun. blieb nega
tiv. A. jun. blieb dabei, das Zimmer seines Vaters nich.t betreten 
zu haben. Bei neuerlicher genauer Besichtigung des Tatortes steltt 
der Gendarmeriebeamte in Gegenwart des Bürgermeisters u�nd 
A. jun. fest, daß die Laden des Schubladekastens durchwühlt 
worden sind und vor diesem am Fußboden sich kaum sichtbare 
Erdspuren gleicher Beschaffenheit, wie jene des Hofes, befinden. 

A. jun. gibt nun zu, um 5.20 Uhr im Zimmer seines Vaters 
gewesen zu sein. Er will jedoch an seinen Vater nicht Hand an
gelegt haben und sei dieser schon tot vor der Tür gelegen. Den 
Sessel habe er unbeabsichtigt umgestoßen. Knapp neben diesem 
sei der ausgebrannte Kerzenleuchter gestanden und habe er die
sen, ohne sich etwas zu denken, auf den Schubladekasten, wo 
er immer steht, gestellt. Beunruhigt durch die früheren Reden 
seines Vaters bezüglich der Aecker, die auch ihm zu Ohren 
gekommen seien, habe er im Schubladekasten nach dem Testa
ment vergeblich gesucht. Von diesem allem wisse jedoch· seine 
Gattin nichts. ' 

Der Gendarmeriebeamte rekonstruierte den Tatort so, wie ihn 
- A. jun. angetroffen haben will und kam zu folgender Kombi-

•� nation: A. sen. kam betrunken nach Hause, sperrte die Haustür 
ab und ließ den Schlüssel innen stecken. Durch den Vorraum_ kam 
er in sein Zimmer, dessen Tür er unversperrt ließ. Dort zündete 
er die Kerze im Leuchter, der auf dem Schubladekasten stand, 
an. Den am Kopfende des Bettes stehenden Sessel stellte er zirka 
einen Meter vor das Bett, die Rückenlehne von diesem abge
wendet. Er ,nahm den unter dem Bett stehenden Stidelknecht und 
setzte sidi <Juf den Sessel. Als leidenschaftlicher Raucher zündete 
er sich die mitgebrachte erloschene Vhginiazigarre mit Zünd
hölzern an und warf die abgebrannten Hölzer' auf den Fußboden. 
Dann zog er sich den rechten Stiefel aus und warf den Fußlap
pen auf den Bettrand. Da die Zigarre nicht richtig brannte und 
seine Zünder verbraucht waren, rauchte er sich diese am Ker
z,enlicht an und stellte, um eventuell weiter anrauchen zu kön
nen, den Kerzenleuchter mit der brennenden Kerze zu seiner 
rechten. Hand auf den Fußboden neben den Sessel. Als er wie
der am Sessel .saß, versagte wi,eder die Zigarre. Wie alte 
Raucher gewohnt sind, eine Zigarre an der Flamme anzubrennen, 
ohne sie im Munde zu halten, so näherte A. sen. die Virgini<l 
mit ausgestrecktem Arm dem Kerzenlicht. In seiner Trunkenheit 
kam er mit dem rechten Hemdärmel der Flamme zu nahe u,nd 
dieser fing Feuer. Als er das Feuer am Leibe spürte, lief er zur 
Tür, wo er bewußtlos zusammenstürzte. Das Feuer. brannte wei-

• ter und ergriff auch die Tür. Durch die Körperschwere konnte 
v das Feuer die linke T rikothemdseite nicht erfassen und blieb 

diese teilweise erhalten. Beim Sturz dürfte sich A. sen. di·e 
Wunde zugezogen haben. Di-e Annahme des Gendarmeriebeamten 
wird erhärtet, daß einerseits· A. jun. und seine Gattin kein 
schuldhaftes Verhalten zeigen, anderseits durch die Tatsache, daß 
der rechte Arm des A. sen. stärkere Verbrennungen aufweist 
als der Oberkörper. 

Bei der Obduktion der Leiche wird als Todesursache Herz
schlag festgestellt. Die Blutlache entstand durch eine Hinter
hauptwunde, die sich A. sen. beim Zusammenstürzen zugezogen 
hatte. Das Blut aus dem Munde stammte davon, daß A. sen. 
beim vermutlichen Hilferuf die Zunge zwischen den Zähnen hatte 
und beim Sturz sich diese abbiß. 

Durch das Gutachten der Gerichtskommission wurde die An
nahme des Gendarmeriebeamten, daß A. sen. den Tod durch 
Unfall erlitt, bestätigt. 

Das Testament hatte A. sen. einige Zeit vor seinem Tode 
einem Rechtsanwalt übergeben und war zugunsten seines Sohnes 
abgefaßt. Er erklärte auch darin, daß er selbst oftmals zum 
Zerwürfnis mit seinem Sohn beigetragen habe und durch 'diese 
T estamentsfassung alles gutmachen wolle. 

Durch die umsichtige Tätigkeit der Gendarmerie wurde ein 
aufsehenerregender Todesfall in kurzer Zeit geklärt und ein Un
schuldiger, den lange Zeit noch die Ortsbevölkerung eines Ver
brechens bezichtigt hätte, vor Schaden bewahrt. 

In der Oststeiermark kauft der Gendarmeriebeamte 

SCHOBfH-MIBfL 
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V E R B R E C H E N. 0 D E R U N FA L L -

Von Gend.-Kontrollinspektor RUDOLF HANEL 

Bezirksgendarmeriekommandant in Hollabrunn, Niederösterreich 

Allmählich weicht die Ndcht dem T dg. Im Bewußtsein treuer 
Pflichterfüllung schreitet der junge ·Postenkommdnddntstellvertreter 
durch den vorletzten Ort seiner zwölfstündigen Pdtrouille. Aber 
in dem kleinen Ort H. fehlt ihm etwds im T dgeserwdchen, Wds 
er sonst bei seinen Morgenpatrouillen zu hören gewohnt ist. 
Jd richtig, die Kirchenglocke hdt noch nicht zum Morgengebet 
geläutet! Hdt der sonst so pünktliche, sie_bzigjährige Frdnz A.,
der Mesner, Gemeindediener, Ndchtwächter und Ausnehmer in 
einer Person ist, heute verschldfen ? Na, · vielleicht weiß der 
Bürgermeister etwds, denkt sich der Genddrmeriebeamte, bei 
dessen Gehöft er dngeldngt ist. Jedoch dieser kdnn dUch nur 
sdgen, ddß ihm · dufgefallen ist, ddß heute die l<.irchenglocke 
schwieg, aber er gldubt, ddß der Mesner, der bis 24 Uhr 
Ndchtwächterdienst gehdbt hdben müßte und dUS Grdm über dds 
Verhdlten seines von der Schwiegertochter beeinflußten Sohnes 
in letzter Zeit etwds mehr trank, verschldfen hdben dürfte. Der 
dlte A. hdbe seinem Sohn bei dessen Hochzeit die Ldndwirt-' 
schdft ohne gerichtlich festgesetzte Ausndhme übergeben. Die 
Schwiegertochter sei etwds neidig, und es werde fast täglich 
gestritten. 

Während des Gespräches kommt der Sohn des Mesner9' der 
37jährige Leopold A., in dds Gehöft und zeigt dn, ddß er 
seinen Vdter unter bedenklichen Umständen in seinem Aus
ndhm_estübchen tot aufgefunden hdbe. 
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Alle drei eilen zum Hduse des A. Unterwegs wird der 
Gemeindedrzt verständigt. Dds Ausndhmestübchen befindet sich 
in einem durch den Hof vom Wohn- und Wirtschdftsgebäude 
des A. jun. getrennten Häuschen. Dessen Hdustür ist versperrt 
und steckt innen der Schlüssel. Dds einzige in den Hof mündende 
Fenster ist nur angelehnt, die eine untere Scheibe des .linken 

Außenflügels zerschlagen und dm Erdboden liegen die Scherben 

der Fensterscheibe. Am unteren Fensterrdhmenteil klebt Erde, die 
mit jener vor dem Fenster übereinstimmt. Die Fußeindrücke vor 
dem Fenster stdmmen von A. jun. 

Dieser sdgt ,ms, daß er um 4.30 Uhr dufgestdnden sei und 
im Stdll arbeitete. Dd er um 5 Uhr keine Kirchenglocke hörte, 
sei er zur Hdustür seines V dters gegdngen, die jedoch versperrt 
wdr. Auf mehrmdliges Klopfen hdbe er keine Antwort erhalten. 
Um sich zu überzeugen, ob sein Vater im Stübchen ist, sei er -
zum Fenster gegangen und weil er durch dieses seinen Vater�1 
nicht sehen konnte, habe er die Fensterscheibe eingeschldgen, 
dds Fenster geöffnet und sei auf den Rahmen gestiegen, wobei 
er seinen Vater tot vor der Zimmertür liegen gesehen hal;>e. Im 

Zimmer selbst sei er nicht gewesen. • 
Zur Tatbestdndsdufnahme steigt der Gendarmeriebeamte durch 

dds Fenster in dds Zimmer. Dieses hat nur ein kleines .Ausmaß. 
Ein Fenster mündet auf die Ortsstraße, die gegenüberli•egende 
Tür in einen Vorrdum und ein Fenster in den Hof. Vor der Tür 
liegt A. sen., den Vorderteil des Körpers zu dieser gekehrt. Die 
Hose ist halb herunten, der linke Fuß mit einem Hdlbstiefel be
kleidet und der rechte ndckt. Der Oberkörper ist gleichfalls bis 
auf einige dngekohlte Reste eines T rikothemdes nackt und dun
kelbrdun verfärbt. Die Trikotunterhose zeigt Brandspuren. Beim 

Hinterkopf und beim Mund befindet sich eine Blutldche. Der 
untere Teil der Tür zeigt gleichfdlls Brdndspuren. Das Bett ist 
unberührt. Zirka einen Meter vor dem Bett liegt ein umgestürz-
ter Sessel, neben diesem eine halb verrauchte Virginidzigdrre. 
Zwischen Bett und Sessel liegen der rechte Hdlbstiefel, ein 
Stiefelknecht und einige dbgebrannte Zündhölzer. In der Ecke 
zwischen Hof- und· Gassenfenster befindet sich ein Schubldde
kasten, auf dem unter anderem ein Kerzenleuchter, dessen. obere 1 
Fdssung nur mehr einen kleinen Res� �iner verbrdnn��n Ker�e•' 
aufweist, steht. An den übrigen Emrichtungsgegenstanden 1s�· 
nichts Wesentliches feststellbar, nur am Fußboden zwischen Schub
ladenkasten und Sessel sind einige Kerzentropfen wahrnehmbar. 

Der eingetroffene Arzt stellt an dem Toten ·Blutaustritt aus 
dem Munde, eine Wunde an der linken Hinterkopfseite und Ver
brennungen der Haut des Oberkörpers, ausgenommen der linken 

Körperseite, duf der der Tote lag, jedoch besonders starke 
Brandwunden am rechten Arm fest. Er vermutet, daß A. sen. 
beim Auskleiden erschlagen, und um even.tuelle Spuren zu ver
wischen, mit Spjritus übergossen und angezündet wurde. Für 
einen Unfall fehlen ihm Anhaltspunkte. Die Feststellung der 
eigentlichen Todesursache müsse er der Gerichtskommission über
lassen. 

Bis zum Erscheinen der Gerichtskommission stellt der Gen
darmeriebeamte fest, daß das Zerwürfnis der Familie A. schon 
längere Zeit besteht, A. sen. zum Großteil seinen Verdienst ab
geben mußte und A. jun. und seine Gattin sich schon öfters 
geäußert hatten, es wäre besser, wenn der Alte nicht mehr 
leben würde. Außerdem hätte sich A. sen. einen Teil der Aecker 
zurückbehdlten und verpachtet, die erst nach seinem Tode seinem 

Sohne zufallen sollten. Ferner hatte er sich erst vor einigen 
T dgen geäußert, daß er diese Aecker bei weiterer schlechter 
Be�andlung seitens seines Sohnes und der Schwiegertochter einem 

entfernteren Verwdndten testamentarisch vererben werde. 
Festgestellt wurde duch, daß A. sen. dm Vordbend in beiden 

Gdsthäusern des Ortes je zwei Viertel und anschließend im 

Weinkeller des Landwirtes W. zirka drei Viertel Wein getrun
ken hat. Dem W. gegenüber äußerte er sich, daß er, obwohl er 
noch rüstig ist, sich vor seinem ·sohn und der Schwiegertochter 
fürchte. In ziemlich berduschtem Zustande verließ er um 23 Uhr 
W. und wurde im Orte nicht mehr gesehen. 

Eine Hdusdurchsuchung im Anwesen des A. jun. blieb negd
tiv. A. jun. blieb dabei, das Zimmer seines Vaters nich.t betreten 
zu haben. Bei neuerlicher genauer Besichtigung des Tatortes stgllt 
der Gendarmeriebeamte in Gegenwart des Bürgermeisters und 
A. jun. fest, daß die Laden des, Schubladekastens durchwühlt 
worden sind und vor diesem am Fußboden sich kaum sichtbare 
Erdspuren gleicher Beschaffenheit, wie jene des Hofes, befinden. 

A. jun. gibt nun zu, um 5.20 Uhr im Zimmer seines Vaters 
gewesen zu sein. Er will jedoch an seinen Vater nicht Hand dn
gelegt hdben und sei dieser schon tot vor der Tür gelegen. Den 
Sessel habe er unbeabsichtigt umgestoßen. Knapp neben diesem 
sei der .iusgebrannte Kerzenleuchter gestanden und habe er die
sen, ohne sich etwas zu denken, auf den Schubladekasten, wo 
er immer steht, gestellt. Beunruhigt durch die früheren Reden 

seines Vaters bezüglich der Aecker, die auch ihm zu Ohren 

gekommen seien, hdbe er im Schubladekasten ndch dem Testd
ment vergeblich gesucht. Von diesem allem wisse jedoch· seine 
Gdttin nichts. 1 

Der Genddrmeriebeamte rekonstruierte den Tdtort so, wie ihn 

-. 
A. jun. ongetroffen haben will und kam zu folgender Kombi-

� nation: A. sen. kdm betrunken ndch Hduse, sperrte die Hdustür 
� ab und ließ den Schlüssel innen stecken. Durch den Vorraum_ kdm 

er in sein Zimmer, dessen Tür er unversperrt ließ. Dort zündete 
er die Kerze im Leuchter, der auf dem Schubladekasten stdnd, 
dn. Den <1m Kopfende des Bettes stehenden Sessel stellte er zirkd 

einen Meter vor das Bett, die Rückenlehne von diesem abge
wendet. Er -nahm den unter dem Bett stehenden ·stidelknecht und 
setzte sicli auf den Sessel. �ls leidenschaftlicher Raucher zündete 
er sich die mitgebrdchte erloschene V1rginiazigarre mit Zünd
hölzern dn und warf die dbgebrdnnten Hölzer · auf den Fußboden. 
Dann zog er sich den rechten Stiefel dUS und warf den Fußldp
pen auf den Bettrand. Da die Zigarre nicht richtig brannte und 
seine Zünder verbraucht Wdren, rduchte er sich diese am Ker
zenlicht an und stellte, um eventuell weiter anrauchen zu kön
nen, den Kerzenleuchter mit der brennenden Kerze zu seiner 
rechten. Hdnd auf den Fußboden neben den Sessel. Als er wie
der am Sessel .saß, versdgte wi,eder die Zigarre. Wie alte 
Rducher gewohnt sind, eine Zigarre dn der Flamme anzubrennen, 
ohne sie im Munde zu halten, so näherte A. sen. die Virgini.i 
mit ausgestrecktem Arm dem Kerzenlicht. In seiner Trunkenheit 
kam er mit dem rechten Hemdärmel der Flamme zu nahe u,nd 
dieser fing Feuer. Als er das Feuer am Leibe spürte, lief er zur 
Tür, wo er bewußtlos zusdmmenstürzte. Dds Feuer brannte wei-

• ter und ergriff duch die_ Tür. Dur0 di� Körperschwere kon�te
� · das Feuer die linke Tr1kothemdse1te nicht erfassen und blieb 
-, diese teilweise erhalten. Beim Sturz dürfte sich A. sen. die 

Wunde zugezogen haben. Die Anndhme des Gendarmeriebeamten 

wird erhärtet, daß einerseits· ,A.. jun. und seine Gattin kein 
schuldhdftes Verhalten zeigen, anderseits durch die Tdtsache, daß 
der rechte Arm des A. sen. stärkere Verbrennungen aufweist 
als der Oberkörper. · 

Bei der Obduktion der Leiche wird als Todesursache Herz
schlag festgestellt. Die Blutlache entstand durch eine Hinter
hauptwunde, die sich A. sen. beim Z_usammenstürzen zugezogen 
hatte. Das Blut dUS dem Munde stammte davon, daß A. sen. 
beim vermutlichen Hilferuf die Zunge zwischen den Zähnen hatte 
und beim Sturz sich diese abbiß. 

Durch das Gutachten der Gerichtskommission wurde die An
ndhme des Genddrmeriebedmten, ddß A. sen. den Tod durch 
Unfdll erlitt, bestätigt. 

Dds T estdment hdtte A. sen. einige Zeit vor seinem Tode 
einem Rechtsanwalt übergeben und Wdr zugunsten seines Sohnes 
abgefaßt. Er erklärte dUch ddrin, ddß er selbst oftmals zum 
Zerwürfnis mit sei-nem Sohn beigetrdgen hdbe und durch 'diese 
Testdmentsfassung alles gutmachen wolle. 

Durch die umsichtige Tätigkeit der Gendarmerie wurde ein 

aufsehenerregender Todesfall in kurzer Zeit geklärt und ein Un
schuldiger, den lange Zeit noch die Ortsbevölkerung eines Ver• 
brechens bezichtigt hätte, vor Schaden bewahrt. 

In der Oststeiermark kauft der Gendarmeriebeamte 
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Lenkung des Kraftrades gegen einen Gendarm ist bei Zutreffen 
der sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen Verbrechen nach 
§ 81 StG. 

Wi-e der OGH. in wiederholten Entscheidungen ausgespro
chen hat, erfordert der Begriff der wirklichen gewaltsamen H,md
anlegung im Sinne deis § 81 StG . .nicht, daß die Gewalt unmitbel
bar am Körper der obrigkeitlicben Person ausgeübt werden muß·. 
Es genügt vielmehr jede Widerstandshandlung durch Anwendung 
einer gegen die obrigkeitliche Person gerichteten kö,rperlichen 
Kraft, d!e ihrer Tätigkeit entgegengesetzt wird, um sie vor die 
Alternative zu stellen, entweder den Widerstand mit Aufbietung 
physischer Kraft zu beseitigen oder von der Amtshandlung abzu
stehen. Di-ese Voraussetzungen "Varen in den Handlungen des 
Angeklagten �geben. Er ist mit dem von ihm gelenkten mi·t 
großer Geschwindigkeit fahrenden Kraftrad direkt gegen de� auf 
der Straße stehenden Gendarmen St., der ihm das Haltezeichen 
gegeben hat, losgefahren und hat dadurch gegen den genannten 
Gendarmen die motori,sche Kraft des Kraftrades angewendet um 
ihn zi.J zwingen, beiseite zu springen, wenn er nicht überf;hren 
w:rden wollte. �adurch hat der Angeklagte gegen die obrig
ke1tl1ch� �erson eine Gewalt angewendet, die unter den Begriff 
der v.:1rkl1ch�n gewaltsamen Handanlegung im Sinne des � 81 
StG. fallt. Die festgestellten Handlungen des Angeklagten tragen 
�emnach die Merkmale des Verbrechens nach dem § 81 StG. an 
sich. (OGH., 30. Jänner 1950 3 Os 4Tt/49· KG Wels 10 E Vr 
642/49.) ' ' . ' 

Begriff der straflosen Deckungshandlung. 
Die Behauptung, daß die Veruntreuung der Schreibmaschine und „der eisernen Kasse lediglich zur Deckung der an den Geldbet�agen b:gangene� Veruntreuung eriolgt sei und daher straflos· bl�16en musse, zeigt eine weitgehende Verkennung des Begriffes der straflosen Deckungshandlung. Von einer solchen kann nur dann gesprochen werden, wenn sie der Verschleierung einer strafbaren Handlung di-ent und weder das durch diese strafbare Ha�dlu_�g angegriffe�e Rechtsgut iui einem weitergehenden Maße bee1ntracht1gt, als dies schon durch die ursprüngliche strafbare 

�andlung geschehen ist, noch ein anderes Rechtsgut angreift. Eine straflose �eckungshandlung wird also dann nicht ansenommen ::-,er?en konnen, wenn durch die Handlung der durch die u�sprungl1che Tat verursachte Schaden vergrößert oder aber noch e1_� a_ndere� Re0tsgut als das ursprünglich angegriffene beeintr_achtigt wird. Die Veruntreuung der Schreibmaschine und der eisernen Kasse kann somit keinesfalls als straflose Deckungshandlung aufgefaßt werden, ma.g .der Angeklagte hierbei auch 
vor allem die Absicht gehabt haben, die Veruntreuung des G�ldbetrag�s zu verschleiern. Denn durch di,e Aneignung der beiden erwahnten Gegenstä.nde hat der Angeklagte abermals ei,ne Veruntr:uung begangen und so den Schaden, den der Verein durch„ die Veruntreuung des Geldbetrages erhtten hat, erheblich vergroßert. (OGH., 26. Juni 1950, 1 Os 139 · LG. Wien 12 6 Vr 15366/48.) 

' ' 

Begriff und Strafbarkeit einer Deckungshandlung (Nachtat). 
Den Nichtigkeitsgrund nach § 281, Z. 9 a  StPO. erbl,ickt die 

Beschwerde darin, daß der Verkauf der von den drei Anger 
stellten hergestellten minderwertigen Kaffeemischungi als hoch,. 
wertiger Kaffee nur zu dem Zwecke erfolgte, "Um den dadu•rch 
erzielten Uebergewinn zur Deckung der durch die Lebensmittel
diebstähle verursachten Mankos zu verwenden. Darin liegt bei 
richtiger rechtlicher Beurteilung kein Betrug, sondern eine straf
lose "Deckungshandlung". 

Die Rechtsrüge geht fehl. Eine Deckungshandlung (Nachta0, 
die der Verschleierung der Vortat oder der Auswertung des mit 
der Vortat erzielten strafgesetzwi'drigen Erfolg-es dient, ist ,nur 
dann straflos, wenn sie über die durch die Vortat beg<1ngene 
Rechtsverletzung nicht hinausgeht und daher durch die Bestrafung 
der Vortat als abgegolten angesehen werden kann. Im vorliegeA-

deri Fall trifft diiese Voraussetzung nicht zu. Durch die li ·sbisen 
Handlungen der Angeklagteui sollte nach deren Absicht ,nicht die 
bestohlene Firma, sondern ihre Kundscha� g.etä.uscht und geschä� 
digt werden und ist <1uch, soweit die mi,nderwerti·ge Kaf�eel
mischung als hochwertige Sorte abgesetzt werden konnte, wirk-
lich getäuscht und geschädig.t worden. Damit haben die Ange
klagten neuerlich eine Rechtsverletzung begangen und daß diese 
mit den vorangegangenen Diebstählen zum Nachterl der Firma K. 
rechtlich kei'nen Zusammenhang hat, liegt zutage. Ob sich tlie 
Täter mit den betrügerischen Handlungen eine neue Einkommens
quelle erschließen wollten, wie im Urteil angenommen ist, oder 
auf diese Weise den der Firma K. durch di,e Diebstähle zuge
fügten Schaden ausgleichen oder wenig5tens verringern wollten, 
macht bei der rechtlichen Beurtei'lung ihres Verhaltens keinen 
Unterschied. Das Erstgericht· hat demnach die listicgen Manipula,
tionen -mit Recht als Betrug beurtei[t. Ein Fehler ist ihm tfabei • 

, 
nur insofern unterlaufen, als e.s vollendeten Betrug angenommen 
hat, ohne Rücksicht dara\Jf, ob die minderwertige Kaff,eemischung 
als hochwertige Sorte tatsächlich v,erkauft oder bloß zum V,er-
kauf bereitgestellt war. Nach tler Urteilsfeststellung wur,de von 
dem Mischkaffee nur dLJrch eini'ge Tage abverkauft, weil die 
Firma K. von dem betrügerischen Vergehen ihrer Angestellten , 
durch die Reklamationen von �nden alsbald Kenntnis erlangte 
und dem sträflichen T rei.ben ein Ende setzte. Vollendeter Betrug 
setzt gelungene· Irreführung voraus, 'di,e im vorliegenden Falle nur 
angenommen werden kann, insoweit Mischkaffe-e wirklich als 
hochwertige Kaffeesorte an Kunden verkauft worden ist. In 
Ansehung der Mengen des Mischkaffees, der zum Verkauf be
reitgestellt, 'dessen Absatz aber durch das Eingreifen der Firma 
K. verhindert worden W<'J.r, kann den Tätern und demnach auch 
P. nur versuchter Betrug (§ 8 StG.) zur Last g,elegt werden, da 
rücksichtlich 'dieser Meng,en die Täuschung durch das Fei.lhalten 
zwar unternommen, aber ,noch nicht gielungen war (OGH., 
18. September 1950, 1 Os 185,; LG. Wien, 2.a· S ,Vr 10119/49). 

"Gesammelte mehrere Personen" im Sinne des § 83 sind minde-
stens 3 Personen. 

Di,e Bestimmung tlce:s § 83 StG. umfaßt zwei Tatbestände: zu
nächst den sogenannten Landfriedensbruch, �far . dann vorli:egt, 
wenn die Täter mit Uebergehung der Obr1g•ke1t den ruhigen 
Besitz von Grund und Boden oder der darauf sich beziehenden

, Rechte eines anderen mit gesammelten mehreren Leuten durch :;.; 
einen gewaltsamen Einf<1ll stören; sodann den sogenannten Haus
friedensbruch, der dann gegeben i1st, wenn en�eder ein oder 
mehrere bewaffnete Täter in ·das Haus oder 11n die Wohnung 
eines anderen ei1ndringen oder wenn mehrere gesammelte Täter 
in das Haus oder i•n die Wohnung ·eines anderen ei,ndri,ngen, 
wobei in beiden Fällen des weiteren gefordert wird, daß da
selbst an der Person des Betroffenen oder a.n dessen Hausleuten, 
Habe und Gut, Gewalt ausgeübt wir.d. Im vorliegenden Falle 
lag den Angeklagten -ein Hpusfriedensbruch zur Last. Da keiner 
der Angeklagten bewaffnet �ewesen ist, war somit zum T a,l!
bestande erforderlich, daß jeder der Täter mit gesammelten 
mehreren - mindestens also zwei - Leuten i:n die Wohnung 
eingedrungen ist und daß sämtliche in Betracht kommenden 
Personen den bösen Vorsatz hatten, in di.e Wohnung einzu
dringen und daselbst an der Person des Wohnungsinhabers oder 
an dessen Hausleuten, Habe und Gut, Gewalt auszuüben. Abge
sehen von dem Falle des bewaffneten Eindringens in eine fremde 
Wohnung sind also zum ·Tatbestande des § 83 StG. zumi1ndest 
'drei von dem gemeinsamen bösen Vorsatz erfüllte Personen 
erforderlich ($St. 111/45, Slg. 3554, 3420, 3505). Bei den 
gesammelten Mithelfern genügt zum bösen Vorsatz, daß sie den
sträflichen Zweck des Ei,ndringens gekannt oder auch 111ur sich
als möglich vorgestellt und beding;t gewollt haben, mögen sie 
es auch abgelehnt haben, sich nach dem Eindringen an der Aus
übung ·von Gewalt zu beteiligen. Sie verantworten dem Gesamt
erfolg (OGH., 21. April 1950, 1 Os 96, 91; OLG. Wien, 
3 Bs 1190/49; LG. Wien, 10a E Vr 14839/41). 

Unwetterkatastrophe 
durch Hagelschlag uncl 

Wolkenbruch in Stockern, 

Niederösterreich 

Von Gend.-Revierinspektor RUDOLF WEISER 

Postenkommandant in Sigmundsherberg, N.00e. 

Aus der geschichtlichen Entwicklung der Ortsgemeinde Stockern, 
ein kleiner Vorort von Maria-Dreieichen, ist zu entnehmen, daß
diese Gemeinde am 28. August 1846, am 6. August 1859 und 
am 11: Juni 1903 von Elementarereignissen des öfteren heim
gesucht, die Kirche und die Wohnhäuser bis zu 1.30 m hoch 
überschwemmt wurden. 

Nach ungefähr 48 Jahren, am 2. Mai 1951, von 14 bis
15.45 Uhr, ging abermals über die Gemeinde Stockern ein 
außergewöhnlich starker Hagelschlag mit nachfol3endem Wolken
bruch nieder, so daß der Hagel und das Wasser in dem tiefer• 

aii.. 
liegenden Ortsteil stellenweise eine Höhe von 1 bis 1.80 m 

� erreichte. 
� Zehn Wirtschaftsgebäude und vier Geschäftslokale standen 

ungefähr 1.20 m hoch unter Wasser, so daß die Bewohner 
evakuiert, die Tiere und Sachen in Sicherheit gebracht werden 
mußten. # 

Riesige Zerstörungen an Str.aßen, Wegen, Brücken, Licht
leitungen, Umfriedungsmauern und Gartenzäunen, a.n Feldern, 
Wiesen, Gräben und Baumkulturen wurden angerichtet. 

Neben zwei leicht Verletzten war auch eine schwer ver• 
letzte Person zu beklagen. Weiters kamen in den Eis- und
Wasserfluten 15 Ferkeln und 64 Hühner um. 

Der Gesamtschaden, der noch nicht zur Gänze festgestellt 
werden konnte, beläuft sich auf rund 1,000.000 Schilling. 

Durch die vorbi•ldliche Haltung . der Zivilbevölkerung von 
Stockern und Umgebung, die sich freiwillig zu Hilfsdiensten 
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1. m.eldete, ist es zu danken, daß die ärgsten Schäden in kürzester 
�__... Zeit behoben werden konnten. 

Aber auch die Gendarmerie stand nicht abseits und es ist 
zum größten Teil nur den Beamten unter Leitung des Revier-
1inspektors Rudolf Weiser mit Rayonsinspektor Rudolf Schwein
ecker, Gendarm Leopold Rieder und Gendarm Josef Gatterwe
sowie der Freiwilligen Feuerwehr von Stockern, Eggenburg und
Klein-Meiseldorf, durch die kameradschaftliche Zusammenarbeit 
und den urnunterbrochenen Einsatz durch Scheinwerferlicht er
hellt und teilweise bis zum Bauch im Wasser und Eis stehend, 
zu verdanken,. daß eine fünfzigjährige Frau, ein siebzigjähriger 
Mann, 40 Schw.ei.ne, 4 Pferde, 4 Rinder und ungefähr 100 Hüh
ner sowie verschiedenes Gut gerettet und die Bewohner um
23 Uhr notdürftig in ihre Wohnungen untergebracht werden 
konnten. 

Tut zu nebenstehender Bilde.rse.lte: 

Bild 1: Der kleine Ortsbach von Stockern schwoll in kurzer Zelt zu einem 

reißenden Fluß an und setzte Hiiuser und Stallungen unter Wasser. 

Die Bäume wurden durch die Wucht des Hagels voll�ommen kahl 

geschlagen. 
Bild 2: Die Hagelkörner, die in Taubeneigröße fielen, verwandelten den 

Kirchenplatz von Stockern Jn ein 1 Meter hohes Eisfeld. 

Bild '3: Gendarmerie und freiwillige Feuerwehr setzten. sofort mit den 

Hillsarbelten ein, um zu reuen, was - zu reiten war. Da die Keller 

alle überschwemmt waren, mußte man vielfach mit Waschtrögen in 

sie eindringen, um den dort lagernden Hausrat herauszubringen, 
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Von Dr. Walter Hepner, Graz 

An einem Oktobermorgen, um 4 Uhr früh, meldete der Gen
darmerieposten D. an das zuständige Landesgericht, daß. um 
4 Uhr früh der Arbeiter August L. und ein Kind der verheira
teten Rosa F. tot, Rosa F. selbst und zwei andere ihrer Kinder 
durch Hackenhiebe schwer verletzt, aufgefunden wurden. August 

Abb. 1: Das Tathaus. 1 = Fenster des Mordzimmers, 2 = Maueröffnung, aus 

der sich August L. hinabstürzte. 

1 Nach der Eint.eilung der Verbrechertypen nach kriminalbiologischen Ge
sichtspunkten. S e e  I i g �nterscheidet (vgl. seinen Aufsatz "Das Typenpro
blem in der Krir'ninalbiologie" im "Journal für Psychologie und Neurologie", 
Band 42 (1931), Seite 515 f.): 

1. Berufsverbrecher aus habitueller Arbei,tsscheu, 
2. Vermögensverbrecher aus verminderter Widerstandskraft, 
3. Aggressive Gewaltüiter, 

4. Verbrecher aus sexueller Unbeherrschtheit, 
5. Krisenverbrecher, 

6. Primitiv-reaktive V�rbrecher, 
1. Affektverbrecher im engeren Sinn, 
8. Ueberzeugungsverbrecher, 

9. Ver.brecher aus vermindertem Gemeinsd,aflsgefühl. 

Diese Einteilung deckt sid, nicht immer mit der strafreditlichen, doch ist 
sie für die Beurteilung des Tät-ers im Zusammenhange mit der T dt oft auf
schlußreicher. So ist zum Beispiel Zuhälterei sowohl nach juridischem <1ls 
a1Jch nach allgemeinem Sprachgebrauch ein "Sexualdelikt", während der Zu
hälter, kriminalbiologisch gesehen, meist ein Verbrecher aus hllbitueller 
Arbeitsscheu ist, dem der sexuelle Anteil seines "Arbeitsgebietes" nur ein 
passendes Mibtel zum Zweck ist; hingzgen wäre ein sonst Unbescholtener1 

der sich -etwa gesetzwidrig aus fremdem Besitz pornographische Bilder an
eignet und daher strafgesetzlich als Dieb anzusprechen ist, kriminalbiolo
gisch gesehen ein Verbrecher aus sexueller Unbeherrschtheit. - Diesen Ge
dankengang macht sich stellenweise bereits das geltende österreichische Strot
gesetz zu eigen; im Gegens,1tz zu dessen Paragraph 166 „Das Verbrechen 
der 8 r B n d I e 9 u n 9 begeht derjenige, der eine Handlung unternimmt, 
dus welcher nach seinem Ansdilage an fremdem Eigentum eine Feuersbrunst 
entst-ehen soll, wenngleich das Feuer nid,t ausgebrochen ist oder keinen 
Schaden verursacht hat", lautet zum Beispiel Paragraph 110: "Wer sein 
Eigentum in Brand steckt, ohne daß dabei fremdes Eigentum Gefahr läuft 
von dem Feuer ergriffen zu werden,· ist zwar n i c h t der Brandleg.ung: 
wohl aber des B e tru g e s  schuldig ... ". - Sobald wir einmal genügend 
kriminalbiologisch geschult<e Richter haben werden, werden solche Gesichts
punkte, auch wenn sie im Geseitzestext nicht ausdrücklich enthalten sind, 
jedenfalls mehr berücksichtigt werden müssen als bisher, was sich insbeson
dere in der Art des Strafvollzuges und in den zu ergreifenden Besserungs
maßnahmen auszuwirken hätte. 
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L. und Rosa F. lebten in gemeinsamem Haushalt. Man nahm an,
daß der Mann der F. vom Militär zurückgekehrt sei und aus
Eifersucht die Bluttat begangen haben könnte.

1. Tatbestand

Der bald darauf am Tatort erschienenen Gerichtskommission 

bot sich, kurz zusammengefaßt, folgendes Bild: 
Auf einem Weg, der von · der Straße an der Giebel

seite ,eines Hauses (Abb. 1) vorbei in dessen Hof führt, 
lag in Hockstellung die Leiche eines Mannes, die als di,e 
des August L. agnosziert wurde. (Abb. , 2). Am Hinterhaupt 
der Leiche fand sich eine stark ausgeblutete Quetsch
wunde, aus Mund und Nase führten Blutspuren zur Erde, a-n 
Händen, Füßen und Haaren waren Mörtelspuren feststellbar, auf 
der Brust der Leiche waren zwei Frauenköpfe tätowiert. Die 
Giebelmauer, neben der die Leiche lag, war mit Mörtel gl,ei
cher Farbe und Beschaffenheit, wie er sich an der Leiche fand, 
verputzt. In einer Höhe von 10 m über der Fundstelle der 
Leiche befand sich in der Mauer eine Oeffnung in Fenstergröße. 
Aeußerlich wies die Leiche keine besonderen Verletzungen auf. 
In der Umgebung w ren weder Blut- noch Schleifspuren festzu
stellen. 

Nach Besichtigung dieser Leiche und deren Umgebung begab 
sich die Kommission in die im ersten Stock in einem and!eren 
Teil des Hauses gelegene Wohnung der Rosa F. 

Während im Stiegenhaus nichts Auffälliges zu sehen war, 
fanden sich in der Küche, die man vom Gang aus als ersten 

Raum betrat, Blut- und Schleimspuren. Es standen dort auch 
Töpfe mit Speiseresten herum, was an sich in einer in Benützung 
befindlichen Küche nicht weiter auffällig war. Ansonsten war 
keine besondere .Unordnung festzustellen. In einer aufklapp
baren Bank befand sich ein blutiges Frauenhemd. Es hatte den 
Anschein, als ob dieses zum Abtrocknen von Blutspuren, all.en
falls blutiger Hände, verwendet worden war. In einem Kübel 
fand sich, offenbar mit Blut vermengt, Schmutzwasser. Auf dem 
Tisch lagen viele abgebrannte Zündhölzer und eine große Anzahl 
Zigarettenstummel, f.erner •eine Schachtel mit etwa 100 Angina
tabletten. In •einem Speiskastel stand neben Kochtöpfen eine 
offene, geleerte Giftphiole. An einer Sessellehne war ,eine 

blutige Griffspur festzustellen. 
Im anschließenden Wohnzimmer, in welchem neben anderem 

Hausrat zwei Ehe- und zwei freistehende Betten standen, war�n 

ebenfo.lls keine Spuren, die etwa auf einen Kampf hätten schließenai 
lassen, festzustellen. Lediglich das Bettzeug war in grober Un-� 
ordnung und zeigte bis auf ein Ehebett reichlich Blutspuren. In 

dem blutbefleckten Ehebett lag die Leiche -eines etwa zwei Mo
nate alten Kindes, dessen Kopf und Rumpf Hiebverletzungen 

Abb, 2: Leiche des August L., wie sie unterhalb der Maueröffnung 2 aus 
A'bb 1 am Wege aufgefunden wurde. 

aufwies (Abb. 3). Der Körper des Kindes war mit einer Deck� 
zugedeckt. Am Fußende des unblutigen Ehebettes stand ein 

offener, etwa acht Liter fassender, voller Petroleumkanister. Auch 
in ,diesem Raum lagen in ei·nem Aschenbecher viele Zigaretten
reste. In einer Wanne befand sich blutiges und schleimiges 
Wasser. 

Auf dem Weg zum Dachboden und auf diesem selbst waren 

keine auffallenden Veränderungen festzustellen. Von der un
gesicherten Fensteröffnung des Bodenraumes konnte man lotrecht 
auf die unten liegende Leiche des August L. herabsehen. 

2. Erhebungen 

Aus den unmittelbar am Tatort gepflogenen Erhebungen
2 

ergab sich des weiteren folgendes: 
Als eine Bewohnerin des Tathauses am fraglichen Tage um 

5 Uhr in die Waschküche ging, bemerkte sie neben dem Hause 
jemanden "liegen, worauf sie auch von einem unbekannten 

Straßenpassanten aufmerks"am gemacht wurde. Zusammen mit 
einer herbeigeholten anderen Hausbewohnerin 8. ging sie dann 
zu der <1m Boden liegenden Person - allein getraute sie sich 
nicht - und erkannte in ihr den Hausbewohner August L. 
Eine dritte inzwischen hinzugekommene Hausbewohnerin packte 
diesen an der Schulter und sprach ihn an. L. rührt� sich jedoch 
nicht. Mittlerweile kam auch ein Sohn der Hausbewohnerin Rosa 
F., Herbert F., der außer Haus geschlafen hatte. Dieser ging als 
erster in die Wohnung seiner Mutter. 

Er fand die. Eingangstür geschlossen, aber nicht versperrt, in 

der Wohnung alles ruhig. Im Schlafzimmer war alles voll Blut. 
Die Mutter des Herbert F., Rosa F. d. Ae., seine Scliwe9ter 
Rosa F. d. J., sein Bruder Siegfried F. und sein Halbbruder 
Ernst F. (Kind der Rosa F. d. Ae. und des August L.) 'lagen 

blutüberströmt in ihren Betten, lebten aber. Sie waren ab
wechselnd bewußtlos, dann erbrachen sie und konnten keine 
geordneten Antworten 4uf an sie gerichtete Fragen geben. Als 
der von Herbert F. sogleich herbeigeholte Arzt kam, war der 
Säugling Ernst F. bereits tot; die drei anderen Schwerverletzten 
wurden i.ns Spital gebracht. 

Ferner wurde ermittelt: 
Im einzigen nicht blutbefleckten Bett, in dem des August L., 

lag eine blutige Küchenhacke, von welcher <1uch - wie sich 
später hera-usstellte - die Verletzungen der Opfer herrührten. 
Nicht nur der inzwischen verstorbene Säugling Ernst F. sondern 
auch die .inder-en Verletzten waren "bein.ahe liebev�II'' wie 
sich eine Zeugin ausdrückte, zugedeckt. 

Siegfried F. war am Abend vorher als letzter nach Hause 
gekommen, wobei er die Wohnung versperrt vorfand. Er 
sperrte sie auf und von innen wieder zu, ließ aber den Schlüs
sel stecken. Seine Mutter Rosa F. und deren Lebensgefährte 
August L. schliefen bereits in den Ehebetten. Von einer Gift
phiole hatte Siegfried F. nichts wahrgenommen. Nachts spürte er 
dann ein Brennen im Kopf und Schmerzen, hörte die anderen 
Zimmerbewohner jammern, konnte 3ber nicht klar denken. 

Man nahm zuerst an, daß der Mann der Rosa F., Fr,mz F., 
aus ·der Gefangenschaft zurückgekommen sei und aus Eifersucht 
die Bluttat begangen habe. Bestärkt wurden diese ,'\nnahm_en da-

2 Der folgende Text lehnt sich, um die Unmi-ttelbarkeit des ersten Ein
druckes zu wahren, zum' Teil an die - oft sprachlich schwerfälligen - von 
den vernommenen Zeugen gebrauchten Ausdrücke dn. 

Abb, 3: Leiche des durch Hackenhiebe ermordeten Kleinkindes Ernst, wie 
sie zugedeckt Im blutbefleckten Ehebett aufgefuncfen wurde, 

durch, daß der verletzte Siegfried F. im Dämmerzustand die Be
merkung machte, er hätte die Stimme des "Tati" gehört. Di� 
Kinder sagten so zu Franz F., während sie August L. immer mit 
"Herr L." ansprachen. Später im Krankenhaus vernommen, sagte 
Siegfried F., er habe sich zuerst g e d a c h t, sein Vater sei zu
rückgekehrt und habe die Tat vollbracnt; daß er gesagt habe, die 
Stimme seines Vaters gehört zu haben, erinnerte er sich dann 
nicht mehr, was in Anbetracht seiner schweren Kopfverletzung 
ohne weiteres glaubhaft erscheint. - Aussagepsycholo,gisch be
merkenswert ist vielleicht auch noch folgendes: Eine Frau, mit 
der Herbert F. in der Tatnacht tanzte, sagte aus, ihr sei das 
"gedrückte Wesen" des Herbert F. aufgefallen und daß_ er eine 
diesbezügliche Bemerkung gemacht habe. Diese Aussage der 
Zeugin dürfte wohl auf der bekannten Erscheinung beruhen, daß 
ein Zeuge, wenn er vom Gericht befragt wird, glaubt, wenn er 
schon so wichtig 1st, daß er gefragt wird, dann habe er sozu
sagen die Pflicht, etwas vom Gegenstande seiner Befragung zu 
wissen und auch zu sagen, auch wenn er von der Richtigkeit der 
Aussage selbst nicht so überzeugt ist. - Möglicherweise ebenso 
zustandegekommen könnte die Aussage einer Wohnpartei im 
Erdgeschoß s·ein, die gegen 4 Uhr früh einen Fall und Stöhnen 
vor ihrem Fenster gehört haben will, dem aber keine 'Bedeutung 
zugemessen hat. Widerlegt kann diese Aussage nicht werden, da 
August L. tatsächlich neben dieser Wohnung auf den Weg zu 
fallen kam. Hingegen erklärt die Wohnpartei im Obergeschoß, 
daß sie kein Geräusch der Bodentür hörte, die August Lc vor 
seinem Todess.turz passiert haben mußte. Ein von der. Kriminal
polizei sogleich angestellter Versuch ergab, daß das Geräusch 
der sich bewegenden Bodentür in der betreffenden Wohnung 
wohl hörbar ist, jedoch vom Ticken der Küchenuhr übertönt 
wird. 

Die Schwester der Rosa F. d. Ae., die tags zuvor bei dieser 
zu Besuch war, hatte keine Veränderung des Verhaltens des 
August L. der Rosa F. gegenüber bemerkt, wohl aber war jener 
angeblich aufgefallen, daß August L. seinen Sohn Ernst wieder
holt besonders herzlich küßte. Das Verhältnis zwischen Rosa F., 
bzw. das ihrer Kinder zu ihrem Mann bzw. Vater, Fr3nZ F., 
der schon mehrere Jahre beim Militär war, ,war ausgesprochen 

schlecht. August L. hingegen war zu Rosa F. sehr nett. August L. 
war selbst auch verheiratet, lebte seit seiner Versetzung in einen 

Betrieb, in dem er die dort beschäftigte Rosa F. kennengelernt 
hatte, mit dieser in gemeinsamem Haushalt. Er war sehr eifer
süchtig. - Die Anginatabletten gehörten der Rosa F., die an 
Halsschmerzen litt. - Franz F. wurde zur fraglichen Zeit nir
gends gesehen. 

3. Obduktionsbefund 

Anläßlich' der gerichtlichen Leichenöffnung. wurde folgendes 
festgestellt: 

1. Bei der Kindesleiche (Ernst F.) liegt eine Zertrümm�rung
des Schädeldaches mit starken Blutungen nach außen und innen 

vor, welche auch die Todesursache bildet. Die Verletzungen an 

der Schädelhaut lassen den Schluß zu, daß sie von der Breit
seite einer Küchenhack� herrühren. 

2. Auch bei August L. handelt es sich um einen. Zertrüm_me
rungsbrach des Schädels. Weiters finden sich an dieser L�iche
zahlreiche Brüche im Bereiche der Rippen und der Wirbelsaule,
ferner Zerreißungen der Lunge uod anderer innerer �rgane,
von welchen Befunden jeder für sich als Todesursache in Be
tracht kommt. 

Im Magenschleim und in der Magenschleimhaut sind Zyan
verbindungen nachweisbar was darauf schließen läßt, daß August
L. vor seinem Tode Blaus�ure, wahrscheinlich in Form von Zyan
kali zu sich nahm . . .  Ebenso ergibt di� Untersuchung der .im
Tatort gefundenen Phiole, daß sich in �erselben Zyanverbindun
gen befunden hatten. 

4. Weiteres Beweismaterial

Schließlich wurde in der rückwärtigen Hosentasche
A

d
b
er. L�ichh

des August L. neben einem auf August L. lauten�en � eits uc 
ein an die Schwester des Toten gerichteter Bnef (teilweise in 

Abb. 4 wiedergegeben) folgenden Inhaltes gefunden: 
(Datum der Tatnacht) 

Meine innigstgelibste Schwester! 
Sei nicht böße über mein Handeln den _ich bin gezwungen

da ich Rosi leidenschaftlich Liebe und sie v1e'lle1�ht �och durch
ihre Kinder gezwungen wird so zu Handeln w1� ich e_s vom
Zimmer durch das Türfenster beobachtet habe. Es wi_rd -�
vielleicht niemand gl<1uben wolten aber . es war s_o w1� 1 
es sage. Siegfried i·hr eigener Sohn griff sie seine eigene
Mutter von hinten und vorne .nicht nur an sondern ganz
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hinein, wo'hin das weißt Du schon und sie entplößte s,ich 
o

D
uch ga�z vo� i-hr_en Sohn das trieb mich zu diesem Schritt.' 
er kleine wird Ja ouch nicht von mir allein sein da der 

�ru?er von Siegfried geäußert hat na do bin ich Ookel und 
osie_ wurd-e gonz Rot und ging sofort weg. Kanst denken Wos ich als guter Vater i::lo gedacht habe. Als ich mit Rosi,e so
1 
weit bekannt war sagte ich zu ihr schau Rosie ich bin so a t da bro_uste s!e auf das will ich ja haben das ich Ruhe ha�e

d 
den ! eh_ will nicht soviel verkeren. Nuri hat sich olles gean ert sie 1s� wider i,n den alten Dilirium hinein geroden und das. kann ich als liebender Mann nicht mit onsehen und so muß ich handeln und den kleinen nehm ich mit. 

Liebste Cilli ! 
Las den Brief meine lieben olle lesen und bitte für mich 

um_ V.erz_eihung damit ich im Grabe Ruhe finde zuerst o.uch 
m_einer lieben Rosi nicht sie wurde gezwungen von ihren 
Kindern den Arbeiten' will sonst keiner Herzliche Grüße 
und Küsse sendet •euch ollen •euer Sohn, Bruder, Vater, Groß-
vater und Onkel. Auf Wiedersehen im Jenseits. 

„ An . dieser Stelle sei schließlich noch, da für den fachlich 
interessierten Leser vielleicht nicht uninteressant, ouf einige sich aus den Erhebungen ergebende kriminalta,ktische und kriminal
techn_1sche Feinheite� - in positivem und negativem Sinne -
verwiesen. 

Wie eingangs erwähnt, wurde zuerst der Mann der Rosa F 
Franz F., den man dus der Gefangenschaft zurückgekehrt wä'h�t�' 
des tvlordes - ous Eifersucht über den Ehebruch seiner Frau __.:_ 
verdacht1gt un_d die Fohndung in dieser Richtung. eingeleitet, eine 
Vermutu_ng, die nicht von der Hand zu weisen war. Gerade das 
Gegenteil war ober der Fall - der vermutlich ermordete Neben
buhler war :-- wie sich später herausstellte - selbst der Mör
ded. Man. sieht hier wieder einmal, wie vorsichtig man in der 
Kriminal1st1k mit nicht bewiesenen Vermutungen sein muß. Neh
men wir an, der Abschiedsbrief wäre nicht geschrieben oder 
gefunden worden, Franz .F. wäre wirklich zurückgekehrt, hätte 
womogl1ch ob_ends z�vor eine Auseinandersetzung mit August L. 
geh�bt, dabei v1elle1cht g�r Drohungen ausgestoßen, hätte dann 
in . irgend _ _  einem Heustall übernachtet und kein Alib:i bei
bringen kennen, schließlich hätten sich noch Zeugen gegen ihn 
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gefunden = nlcht ausgeschlossen, da er ja nachweisbar 'die 
Fomilie vernachlässigte, während August L. gut für seine Lebens
gefährtin und deren Kinder sorgte . . . es hätte zumindest wohl 
immer ein gewisser Verdacht auf Franz F. gelastet! 

Auf die lobenswerte Kleinarbeit der Kriminalpolizei sei ins
besondere bei folgenden Feststellungen hingewiesen, die sie er
heben konnte: 

Befrogung von Zeugen, ob die Kinder August L. ou.ch mit 
"Tati" bezeichneten, zur Verbreiterung der psychologischen Be
wertungsgrundlage. der Aussage des schwer verletzten Siegfried F. 

Feststellung des normalen Aufbewahrungsortes der mutma.ß
lichen Tatwaffe. 

Feststellung, daß die Küchentür (durch Siegfried F.) von innen 
zugesperrt wurde und der Schlüssel stecken blieb, die Tür später 
ober offen stand, olso nur von innen, von August L. geöffnet 
worden sein konnte. 

Untersuchungen des Sandes an den Füßen des August L. und 
Vergleichung mit dem Sand auf dem D.achbodE:n, dasselbe beim 
Mörtel. 

Es wurde eine Probe vorgenommen, ob die Aussage einer 
Zeugin, daß das Oeffnen der Dachbodentür, die L., nachts pas
siert haben mußte, durch Uhrticken übertönt wird, auf Wahrheit 
beruht, was richtig befunden wurde. 

Zu bemängeln ist: Im Akt befinden sich keinerlei Erhebungen 
betreffend die Richtigkeit der im Abschiedsbrief ,enthaltenen 
Beschuldigungen des blutschänderischen V.erhältnisses zwischen 
RoS<l F. 6nd deren Sohn Siegfried: dies wäre zur kriminal
biologischen Erforschung der Totursachen sowie zur Ueber
prüfung der Richtigkeit des Inhaltes des Abschi,edbriefes wesent-
lich, ist ober anderseits iinfolge Einstellung des Verfahrens nach a1
§ 224 StG. strofproz1,ssual bed!eutungslos. � 

Ebenf<llls in den Akten .nicht oufscheinend ist das Lebens
alter der Rosa F. d. Ae., welches in bezug a·uf das blutschän
derische Verhältnis immerhin von Bedeutung wäre. 

Eine Spurensuche im Sand des Dachbodens .iuf Fußeindrücke 
des L. ist aus dem Akt nicht zu entnehmen. 

Ebenso ist nicht zu entnehmen, ob die vermutliche Tathacke 
nach. Fingerspuren des L. untersucht wurde. 

Bezüglich der Schrift des Abschiedsbriefes findet sich lediglich 
der Vermerk, "daß die Identität mit der Handschrift des A. L. 
(Abb. 7) an Ort und Stelle festgesteHt wurde". Diese Feststel
lung hätte mit Rücksicht ,;uf die sich mögli,cherweise darnus ,,er
gebenden Folgen wohl dem Schriftsachverständigen vorbehalten 
bleiben müssen. 

5. Versuch einer Rekonstruktion des Tatgeschehens 

Do die Erhebungen vorerst kein Mater.ial zutage förderten, 
das gegen den im oben' wiedergeg0benen Brief ongedeukten 
Sachverhalt spricht, kann angenommen werd'en, daß August L. 
seine Lebensgefährtin und die Ki•nder in den Morgenstund�n 
mit der in seinem Bett gefundenen Holzhocke erschlug bzw. ier
sdilagen wollte, hierauf Gift nahm und s.ich hernach vom Dach
bodenfenster hinabstürzte. 

Krimi.nalbiologisch gesehen haben wir es hier mit einem <11us
gesprochenen Krisenverbrechen mit allen seinen charakteristischen 

; 
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Abb. 5: Aus einer unbefangenen Schrift des August L. 
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Begleiterscheinungen zu tun, ja dieser Fall ist geradezu als Schul
beispiel eines Krisenverbrechens zu bezeichnen. 

Wesensmerkmal des Krisenverbrechers ist es daß der Täter 
eine durch ä u ß e r  e U m s  t ä n d e  zustande�ekommene · L e. 
b e n � 1 o g e ols s u b j e k t i v e  K r  i H empfindet, die objektiv 
gar nicht zu bestehen braucht und ous der er k ,e i n e n ander.en 
f':-u s w e g o I s d e n k r i m i n e 11 e n f.indet. Die .zJJgrunde 
liegende- Charaktereigenschaft, die in ihrer Uebersteigerung das 
betreffende Ereignis als unüberwindliche Krise empfinden läßt 
ist dabei oft keine unedle. K r  a n k h a f t bzw. von der Gesund� 
heitsbreite untersch.iedlidi ist es bei diesen Menschen daß diese 
Eigenschaft einerseits zu einem Spannungszustdnd zu' einer Krise 
führt, der bzw. die anderseits von einem ge;unden, normal
veranlagten Menschen überwunden würde, aus welchem dieser 
ei.�en Ausweg finden würde, jene aber den A u s w e g, die 
�osung der Spannung, n u r i_n d e r  v e r b r e c h e r i s c h e n  
T o t zu finden glauben. 

Die G e  f ä h r I i c h k e i t d e r Ta t ist dabei fast immer 
eine g r o ß e, meist sogar eine tödliche, während die Allg.e
meingefährlichkeit des T ä t e r s  (Wi,ederholungsgefahr) bei die
sem Typ sehr g e r i n g ist. Allerdings ist diese letztere Fest
stellung eine vorwiegend nur theoretische, die uns kriminal
politisch und präventiv nicht viel sagt, da der Täter in den 
meisten dieser Fälle Selbstmord begeht (in diesen Fällen 0."5o 
von Verbrechensstatistiken, die Strafurteile zur Grundlage haben 
gor nicht •erfaßt wird) oder aber durch die Schwere der Tat 
Leben oder Freiheit dhnedies verwirkt hat. 

Ein weiteres Merkmal des Krisenverbrechers ist. es, daß er 

seine Handlungen genau ü b e r I e g t und v o r b e r e i t e t  
;A(zum Unterschied vom Affektverbrecher). Diese Ueberlegung kann 
�tage-, ja selbst monatelang vorhergehen, kann aber auch 

nur Stunden dauern. Vorhanden ist sie aber, das ü b e r  I e g t e 
H a n d e I n i s t e i n W e s e n s m e r k m a I d e s K r i s e n
v e r b r e c h e r s. Das Primäre ini Gedankengang des Krisenver
brechers ist oft nicht der schließlich angerichtete Personen- oder 
Sachsehoden, sondern die Vernichtung des eigenen Lebens. (So 
zündete zum Beispiel zur "Zeit, als auf Brandlegung Todesstrafe 
stand, ein abgewiesener Liebhaber ein Objekt nw deshalb an, 
weil er zu feig war, den von ihm gewünschten Selbstmord zu 
begehen, also lediglich ous dem Grund, den gewünschten Tod 
dann du-rch fremde Hand gesetzmäßig und mit unentrinnbarer 
Sicherheit zu erleiden.) Di,e übrigen Beteiligten werden nur 
nebenbei "m i t g e n  o m m  •e n". Dieser Ausdruck findet sich 
immer wieder. Blutige Fomilie_ntragödien sind überhaupt häufige 
Folgen von Krisenverbrechen. Mitunter gibt es wohl auch Fälle, 
in denen Beschädigung oder Tod einer anderen Person das 
primär erstrebte Ziel des Täters ist, besonders, wenn dieser ge
mütsroh veranlagt ist (zum Beispiel \Mord an der schwangeren 
Geliebten ous Furcht vor Alimentationsansprüchen). Gerade dies 
beweist aber das Bestehen dieses kriminalbiologischen Typus, 
denn ouch jene Leute wären trotz ihrer latenten schlechten 
Ei.genschaften ohne den bestimmten, ols Krise in ihrem Leben 
empfundenen äußeren Anlaß, nicht zu Verbrechern geworden -
genau so w'enig wie ,rndere Krisenverbrecher, die ein im Gr�nde 
edles Motiv -ein bestimmtes äußeres Ereignis ihres Lebens ols 

•
Krise auffassen läßt und dadurch zum Verbrechen treibt. Es 
.hondelt sich 1hier o!so vorerst -um etwas anderes ols um den 

'· 'strafrechtlichen Verbrechensbegriff schlechthin, um ein typisch 
begrenztes Abweichen von der Gesundheitsbreite, wie. wir 
überhaupt in der Kriminalbiologie geneigt sind, den Menschen 
von kli,nischen Gesichtspunkten und mittels klinischer Methoden 
zu betrachten, ohne selbstverständlich die Strafbarkeit der Tat 
entschul.digen zu woll-en. Nur besser erforschen und erklären 
wollen wir, ats dies der ollgemeinen Strafjustiz in ihrer bis
herigen F-0rm möglich ist, und daraus Folgerungen ableiten, die 
in einem kür;iftigen Strafrecht berücksichtigt werden müssen. 
. Ordnen wir mrn unseren Fall auf Grund obiger Betrachtungen 
in den genannten kriminalbiologischen Verbrechertyp ein, so er· 

kennen wi�, daß wir es, wie bereits erwähnt, mit einem gerade
zu klassiscnen Beispiel zu tun haben. Wenn wir der im Ab
schiedsbri·ef genannten Motivotion Glauben schenken - so ist 
die wirklich stattgehobte oder im dauernden Eifersuchtszustand 
nur ongenommene Blutschande zwischen Mutter und Sohn jeden
falls ein ä u ß e r e s  Moment. Gefördert wird die ganze ver
worrene Situation durch die L e b e n  s I o g e des August L: 
Selbst verheirotet, von seiner Frou getrennt, in Lebensgemein
schaft mit einer anderen verheirateten Frau, die nachweisb<lr 
ouch schon il'l Beziehungen zu mehreren anderen Männern stand' 
(wenn ouch noch vor Eingehen der Lebensgemeinschaft mit 
August L.) und nun die angebliche Blutschande. Dies dlles er

zeugte bei dem krankhaft eifersüchtigen A. L. ein · inneres 
S Pa n n u n g s v e r h ä I t n i s zwischen seinem Ich und der 
Außenwelt, das ihn in einen ols subjektive Zwangslage empfun-

(Fortsetzung �ul Seite 17) 
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Bequeme Teilzahlungen 

[ID lVJ � ,r IAA] [g ,r & [L [L 
Von Gend.�Rayonsinspektor JOSEF STACHELBERGER und 

Prov. Gendarm ALOIS KRENN 

Gendarmeriepostenkommando Obergralendorl, Niederösterreich 

Die Zahl und Größe der' Faktoren, die zur Entscheidu.ngs
gr-enze von Gut und Böse führen, erlangen besonders in Not
zeiten erhöhte Bedeutung. 

Ist die Jugend an und für sich dem Abenteuer zugeneigt, 
stehen doch in der Liste ihrer Lektüre Abenteuer-, Reise- und 
Kriminalromane an -erster Stelle, so tritt in Zeiten einer allge
meinen Demoralisation der Faktor der Versuchung in Form von 
günstigen Gelegenheiten doppelt so groß in Erscheinung. 

Togeszeitungen mit ihren ·ausführlichen Berichten über Ver
brechen, Filme mit gewollter oder ungewollter Verherrlichung 
des Bösen, sorglos gewählter Umgang mit älteren Personen, un
bedacht geführte Gespräche Erwachsener tun dann noch das ihre 
dazu und reifen in so mancher jugendlichen Seele den Wunsch 
nach falschem Heldentum. 

,Teilweise haben vi-elleicht auch die 'Eltern schuld, die den 
Ausreden ihrer Sprößlinge leichtgläubig Gehör schenken und 

Der Verwalter zeigt den Beamten die 
. 
Stelle, wo einer der Blitzableiter 

abgeschnitten wurde. Hier konnte auch d,e Fußspur festgestellt und gesichert 
werden, auf Grund der dann die Täter eruiert. wurden, 

ihnen unkontrollierte Freizeit geben, die sich im laufe c:ler Zeit 
auch auf die Nachtstunden erstreckt. 

Diese keimende Sucht nach falschem Heldentum in Verbindung 
mit mühelosem Erwerb und leichtsinnig abgetane oder noch un
verstandene Werte sozialer Ethik sind oft das Motiv so manch 
verbrecherischer Tat. Dazu kommen die lockenden Preise für 
Altstoffe, bei denen ·gerade die Buntmetalle eine erhöhte An
ziehungskraft besitzen. 

Gefundenes Kriegsmaterial wird immer seltener und die amt
lichen Aufklärungen, vor allem die große Anzahl der Verun
glückten, schrecken doch so manchen von diesem gefährlichen 
Betätigungsfeld ab. In den Schutt- und Abfallgruben war schließ
lich auch nichts mehr zu holen, denn wer Buntmetallstoffe ha.tte, 
trug sie selbst zum Altmetallhändler. Die Preise aber behidten 
ihre alte Höhe und zogen sogar noch an. Und schon las man 
in den Zeitungen von abmontierten Dachrinnen, kilometerlangen 
gestohlenen Kupferleitungen usw., die den Dieben viel Geld 
einbringen mußten. 

Benjamin Franklin, der angeblich den Blitzableiter erfunden 
hatte und von dem man die Geschichte "Hier wurde gegipst" 
noch in den alten Schulbüchern nachlesen kann, wird wahr
scheinlich nie daran gedacht haben, daß viele Jahrzehnte später 
Blitzableiter und Gips eine RoHe in einem Kriminalfall spielen 
werden. 

Eines Tages kam der Verwalter eines durch di� Kriegswirren 
mitgenommenen Schlosses (siehe Titelbild obere Hälfte) auf den 
Gendarmerieposten 0. und meldete, daß von der a.usgedehnten 

,,
. 

Blitzschutzanlage der Schloßgebäude ein Großteil der kupfernen 
\ Leitungsdrähte gestohlen· worden war. Die Erhebungen der 

� Gendarmeriebeamten ergaben, daß mindestens zwei Diebe mittels 
einer sogenarinten Räuberleiter die Täter sein mußten, da der 
Draht in ungefähr 4 m Mauerhöhe abgezwickt war und ma.n 
nirgends Spuren einer Leiter finden konnte. Nach vorsichtigem 
Suchen entlang der Schloßmauer fand man an einer unbewoch
senen Stelle im lehmigen Boden einen noch frischen und gut er
haltenen Abdruck eines rechten Nagelschuhes, von dem sofort 
ein Gipsabdruck gemacht wurde. 

Auf der Suche nach we,iteren Spuren stießen die Gendar
meriebeamten in einem ousgetrockneten Mühlbachbette, das den 
Schloßgarten durchquer�e, unterhalb einer Steinbrücke auf die 
Reste einer Feuerstelle. Dort fanden sich einige ausgeglühte, bis 
20 c m  lange Teilstücke des gestohlenen Drahtes. Die Diebe 
hatten ihn also unkenntlich gemacht, so daß es scheinen mußte, 
als wäre er ols sogenanntes "Stierlgut" auf irgend welchen 
Abfallstätten aufgelesen worden. Sofort einsetzende Erhebungen 
bei den heimischen Altstoffirmen blieben aber ergebnislos. 

Inzwischen wurde der Gipsabdruck ausgearbeitet. Dieser war 
besonders gut ,gelungen. Charakteristisch waren drei Nägel in 
der Mitte des Absatzes, die ein unregelmäßiges Dreieck bildeten. 
Eine Nagellücke an der Krümmung des Absatzes und einige 
fehlende Nägel -an den Bogenenden vervollständigten das ein
prägsame Bild. 

Es waren einige Tage verstrichen, als einer der Gendarmerie-
• beamten privat ein Gasthaus aufsuchte. An einem Nebentisch 

, saßen einige Ju3endliche. Einer von ihnen beugte sich gerade � über den Tisch, so daß er dobei den Absatz des rechten Schuhes 
hob, ouf dem die charakteristischen Merkmale des Gipsabdruckes 
zu sehen waren. 

Der Täter war gefunden und legte auf Grund dieses Be
weises ein Geständnis ab, worin er auch seinen jugendlichen 
Komplicen preisgab. 

Unterdessen waren die gestohlenen Drahtteile bei einem Alt
warenhändler gefunden worden, der diese unscheinbaren Stücke 
in gutem Glauben gekauft hatte. 

Die Arbeit der Gendarmerie und ein wenig Zufall hatten 
den jugendlichen Dieben schnell das Handwerk gelegt. Al'lzu 
rasch mußten sie merkJn, daß er trügerisch ist, dieser Glanz des. 
bunten Metalles. 

Text zu nebenstehender BIiderseite: 

Bild 1: Die aufgefundene Fußspur. 
Bild 2: Sicherung der Spur durch Herstellung eines Gipsabgusses, 
-Bild 3: Der abgeformte Gipsabdruck mit den charakteristischen. Merkmalen: 

fehlen eines Nagels an der Absatzkrümmung und Dreieckstellung 
der in der Mitte eingeschlagenen Nägel. 

Bild 4, Umfrage bei den Altwarenhändlern, ob jemand Buntmetall zum 
Kauf angeboten hat. 

Bild 5: Stelle, wo die Isolierungen verbrannt wurden. 
Bild 6: Auf Grund der besonderen Merkmale des Absatzes konnte der 

Täter verhaltet werden. 
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Steyrergasse 114
Telephon 1525

Re i s e büro: 
Hauptplatz 14 
Telephon 53 54
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Die einzelnen Linien für clie Entwicklungszeit bezeichnet man 
als Gradationskurven. Man kann aus, ihnen ersehen, ob der 
Film bei einer bestrmmten Entwicklungszeit weich oder hart ar
beitet. Weich heißt, er weist wenig Kontrast auf, hart, er zei-gt 
starken Kontrast. Als Einheit gilt die Normallinie von 45 Grad, 
sie bezeichnet man mit Gamma -1. Je steiler die Kurve, 
desto härter der Film, um so höher der Gammawert. Für Kon
taktkopien ist wünschenswert ein Gamma von -1, für Klein
bildnegative (Leicafilm) ein solches von 0.8, denn je höher 
das Gamma, um so größer das Korn (Zeichnung Nr. 1).
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(Zeichnung Nr. 1) 

Das photographische Material ist leider noch nie:ht ganz so 
ideal, daß man das Gamma -1 ohne weiteres erreichen würde 
Der Emulsionstechnik ist es gelungen, den Belichtungsspielrau� 
beträchtlich zu -erhöhen. Früher hatten die Filme1 einen sehr 
knappen Spielraum und nllr bei wirklich richtiger Belichtung 

( e�hielt man ein brau�bares Negat_iv. Der heutige Panfilm von ) 
zirka 11/10 DIN erleichtert uns die Arbeit in dieser Hinsicht 
wesentlich. Selbst bei mehrfacher Ueberbdichtung habeR wir 
jetzt noch die Möglichkeit, ein verwendbares Negativ zu be
kommen. 

Die Schwarzweiß-Photographie gestattet uns nur die Farben 
des Aufnahmeobjektes in Grauwerte zu übersetzen. Die An
sicht, welcher Grauwert einer bestimmten Farbe entspricht, kann 

�pottfuuu fil��j�j�(C� 
..;::, Wien VD162, J.srchenfehlemtmße 11-tl 

Tetafoo B 818 25 

Ge,;amte Sportausrastung und Bdlsldaag 

zweifelhaft sein. Man ·hat deshalb in 1,mgwierigen Versuchen 
einen Mittelwert festg,elegt, die sogenannte Augenkurve. 

Dle Augenkurve sagt uns, die meisten Menschen empfinden 
ein reines Gelb als gleich hell mit einem sehr zarten Grau. 
Reines Rot wird als gleich hell mit einem mittleren Grau emp-

Fortsetzung auf Seite 19 

Ein Krisenverbrechen 

(Fortsetzung von Seite 13) 

denen Zustand trieb und das sich irgendwie entladen mußte. 
Aber trotz des Zusammentreffens aller dieser Umstände hätte 
jeder normal veranlagte Mensch an seiner Stelle eine andere 
Lösung gefunden, seien es Vorwürf.e gegen die Lebensgefährtin, 
Lösung der Lebensgemeinschaft mit ihr und so weiter. Nichts 
von alledem bei August L.: Er ist nach wie vor zärtlich 
und _nett zu seiner Umgebung, so daß niemand die kom
mende Tat auch nur ahnen könnte. Die Charaktereigenschaften, 
die durch das die Krise auslösende Geschehen verletzt werden, 
sind auch k e i n e  s c h I e c h t e n, denn an wirklicher oder ver
meintlicher Blutschande etwas Anstößiges finden werden woh'I 
die meisten Menschen. Alle diese Momente speicherten sich 
unter s c h e i n b a r e r  und für die Umgebung unauffälliger 
äußerer R u h e  im Täter auf und drängten d<Jnn plötzlich zur 
Entladung in einer Form, die dem ganzen Wesen des A. L. 
sonst scheinbar ganz ferne lag. Niemand in seiner Umgebung 
hätte ihn dieser Tat jemals fähig gehalten. Die Tat selbst ist 
genau vorbereitet. Gleich vier Varianten hat der Täter in dlie
sem Fall in Betracht gezogen, die zum Teil kumulieren, nämlich 
1. Mord durch Hackenhiebe, 2. Selbstmord durch Vergiften, 
3. Selbstmord durch Absturz, 4. Mord und Selbstmord durch 
Brandlegung, wovon ,er die ersten drei auch tatsächlich .aus
geführt hat. Auch das ist eine dllgemein beobachtete Verhaltens� 

i
f�eise bei Krisenverbrechern, zum Beispiel nach vollbrachter Tat
\�elbstmord durch Erschießen auf einem Brückeogeländer oder 

-· Felsabhang zu begehen und dadurch zwei Todesarten - Er
schießen und Ertrinken bzw. Abstürzen - miteinander zu ver
einen. 

Unter Bezugnahme auf die Auffindung der vielen Zigaretten
stummel können wir uns geradezu vergegenwärtigen, wie A. L. 
n a c h  t s b r ü t e nd in der Küche saß und dabei immer mehr 
zur Ueberzeugung kam, daß es für ihn keinen a-ndere>n Ausweg
mehr gäbe und schließlich vor dem M o r g e n  g r a u e n zur 
Tat schritt, die dank der überle·gten Vorberei'tung auch plc11n
mäßig verlief. Lediglich bei den erwachsenen Personen fielen die 
Hiebe nicht tödlich aus. Daß L. seinen Opfern nicht f e i nd -
s e I i g gegenüberstand, sie vi·elmehr bis zum Schl-uß liebte und 
dabei glaubte, nicht anders handeln zu .können - sozusagen 
eine Ambivalenz der Gefühle -, beweisen die Liebkosungen 
gegenüber seinem Sohn Ernst am Vorabend, ferner das liebevolle 
Zudecken der· von ihm für tot Gehaltenen, das sogar den Zeu
gen auffiel, die aus einfachen Verhältnissen stammen und von 
diesen Zusammenhängen natürlich keine Ahnung haben. 

Einige dieser angeführten Begleitumstände, man könnte sie 
fast "termini technici" des Kr.isenverbrechens nennen, finden wi-r 
vom Täter selbst in seinem Abschiedsbrief bestätigt: " ... da- ich 
Rosi leidenschaftlich liebe .. . " (als L. dies schrieb, hatte er den 
unumstößlichen Entschluß zum Mord bereits gefaßt und das 
Tatwerkzeug vielleicht schon neben sich liegen!), " ... m u ß  ich 

(.handeln .. . ", " ... den Kleinen n e h  m i c h  mit". 
• · Daß die Tat, wie übrigens recht häufi9", mit s ex u e 11 e n 

Momenten in Verbindung steht, ,nach d u  r c :h g r ü b e  I t e  r 
N a c h t  in den M o r g e n s t u n d e n  zur Ausführung kommt, 
wie meistens in solchen Fällen, von einem M c1 n n verübt wird 
(obwohl es auch unter Frauen Krisenverbrecherinnen gibt, jedoch 
seltener) und sich nach außen a,ls Famili•entragödie darstellt, paßt 
wie alle anderen Begleitumstände in diesen Rahmen 5• 

Für die vollständige kriminalbiologische Wertung der Tat 
fehlen allerdings noch einige Grundlag·en, Öie aber, was eben 
auch wieder an diesen Fällen spezifisch ist, durch den Selb\st
mord des Täters nicht mehr beigeschafft werden können, ,näm
lich sein Konstitutionstyp, Erbanlage, gegebenenfalls innersekre-' 
torische Störungen, persons- und tatgestaltende Umwelteinflüsse, 
Triebleben, seelisch-charakterlicher Eigenschaften, also aM1 das, 
was sonst bei kriminalbiologischen Untersuchungen herausgearbei
tet werden kann. 

Diese Unterlagen konnten jedoch später aus vom Verf.asser 
eigens zu diesem Zwecke gepflogenen Vernehmungen der Rosa
F., Lebensgefährtin des A. L.; Aloisia W., deren im selben 
Hause wohnende Schwester; Franziska L., Frau· des A. L; 
Cilli L., dessen Schwester und Siegfried F., Sohn der Rosa F.4, 
teilweise rekonstruiert werden. Aus den Aussagen dieser Per
sonen •ergibt sich ergänzend folgendes Bild des A. L.: 

K ö r p e r I i c h: Etwa 170 cm groß, stark, Neigung zu Fett
ansatz; blaue Augen; hohe, haarlose Stirn; buschige, zusam

. mengewachsene Augenbrauen; spitze Nase; brelt�s Becken, also 

offenbar Pykniker, rassisch mit nordischen und ostischem Ein
schlag. 

A b s t a m m u n g, L•e b e n s w e i s e, Ch a r a k t e r  u s w.·: 
Sohn eines Maurers, selbst immer Hilfsarbeiter, gutes Familien
leben im Elternhaus (5 Kinder), auch später gutes Verhäh:nis 
mit den Geschwistern. Keine Erbkrankheiten· in der Familie. Ver
schiedene Kinderkrankheiten durchgemacht, Rheumatismus ver
�chiedene Kuren deshalb; starker Trinker (besonders Bier), fiel 
1m Rausch vom 2. Stock, dadurch Rippenbrüche, nach einen Mo
nat angeblich geheilt. Mit 12 ( !) Jahren erster Geschfechts
verkehr; mit seiner Frau vor der Heirat durch 12 Jahre in 
Lebensgemeinschaft. Kinderliebend, Famili-ensinn, f.leißiger Ar
beiter, Auszeichnungen aus dem ersten Weltkrieg• übertrieben 
eifersüchtig, frül.er vi,el in Gesellschaft, in letzter' Zeit zurück
gezog�ner; manchmal grüblerisch, im Rausch jähzorni-g, jedoch 
mehr in Worten als in Taten, mitunter - wohl unter Alkohol
ei-�wirkung_ - rabiat; sonst gutmütig. Zumeist grob-aufrichtig, 
leicht beeinflußbar, dabei "dickköpfig" - alles mußte sich
na�h seiner· Person richten -, aber nicht willensstark; hat
keine ausgesprochene Lieblingsbeschäftigung. 

In bezug auf die Tat sind folgende Vorkommnisse aus seinem
Lebe'n erwähnenswert: Anläßlich von Todesfällen machte L. 
schon in früheren Jahren die Bemerkung, er werde •nicht 
50 Jahre alt werden und keines natürlichen Todes sterben er 
werde auch nicht allein sterben, sondern es würden dabei �uch 
noch andere "mitgehen". Von sich selbst sagte er: "Gustl ist ein 
guter Kerl, aber er kann auch ein Schwein sein." 

Rosa F. h?t L. - angeblich, weil sie erst später erfuhr, 
daß e_r verheiratet __ bzw. nicht geschieden sei - .aufgefordert, 
zu seiner Frau zuruckzukehren. Nach einer solchen Vorha-ltung
be�rohte er sie mit �inem Revolver. Sie bat um ihr Leben, das' 
er 1hr unter der Bedingung schenkte, ihn nie mehr aufzuforder.n., 
von ihr wegzuziehen, was sie versprach. Sie verste&te später 
den Revolver, gab ihn aber L. dann wieder z.urück nachdem 
er ihr gedroht hatte, "noch andere Mittel" zu haben: Zu einer 
Anzeige schritt sie nie, da sie ihm "alles verzieh und noch .nie 
jemanden so gern hatte wie ihn". Aus dieser Zeit wurde auch 
ein nicht abgesandter Brief gefunden, den A. L. an seine Schwe
ster (wie zuletzt den AbschiedsbrJef) schrieb, in welchem es 
unter anderem geheißen 'haben soll: " . . .  verzeiht mir und mei
ner lieben Rosa, ich kann nicht anders handeln . .. " 

L.s Eifersucht na-hm in letzter Ze.it solche F-orm-en an dcß er 
Rosa F., die früher, wie es in einem ländlicheri Zinsha�s übl,ich 
i��' sich häufig mit Hausp-arteien unterhielt, jeden Verkehr mjt 
diesen untersagte, ihr verbot, beim offenen Fenster zu sitzen
·uncl sie, wenn möglich, auch immer zu den Feldarbeiten be
gleitete. 

Frimziska L., die Frau des A. L., war, seitdem sie ihn 
kannte, immer berufstätig und hat ihn zur Zeit, da, er arbeits
lo� oder krank war, ·erhalten. Als sie ihm auf das Verhältn.is 
mit der F. daraufkam, machte sie ihm keine besonderen Vor
halte. In einem Brief teilte er ihr später freudig die zu erwar
tende Geburt seines (später von ihm ermordeten) Kindes von 
Rosa �- mit, worauf Franziska L. ihm Kinderwäsche -besorgte! 
Nach ihrer Ansicht wollte sich Rosa F. später von August L. 
trennen, weil er seit Kriegsende nicht mehr so gut verdienl>e 
wie vorher. 
. Die beigeschafften Handschriften vervollständigen d:ie von 
ihm gegebene Beschreibung. Es finden sich dort Merkmale des 
gesteigerten Selbstbewußtseins, der lebhaften Phantasie und von
Zerfahrenhelt in erster Linie ausgeprägt. Die Merkmale für 
Verschlossenl.eit stimmen mit der Zurückhaltung seiner Gedan
ken und Pläne vor der Außenwelt überein. Auffalilend sind 
einige Buchstabenverbindungen höheren Formniveaus, sowie die 
�atsac�e, daß der knapp vor der Tat geschriebene Brief im 

�r�le1ch zur unbefangenen Schrift (Abb. 5) keine über
ma�1gen Merkmale von Aufgeregtheit zeigt, was darauf hin
weist, daß L. unter Umständen jederzeit zu seiner Tat fähig 
gewesen wäre, was durch das Vorhergehende ja· auch bestätigt 
erscheint . 

N a c'h a l l  de m k ö n n e n  w i r  n u n m e h r  a b s c h l i e
ß e  n d s a, g e ,n, d a  ß A. L. j e  d e n f a, 11 s psycho p a t h i s c h e
Z ü g e  - v i e l l e i c h t  a m  e h e s t,e n  dle m p a r a n o i d e n
S Y m p .t o m e n k r e i s a n g eh ö r i g - i n s i c h t r u g·, dl i e 
i n  i h m  d i e  I a t e n t e B e r e i t s c h a f t  z u m  (K r i s e n-) 
V e rbr e c h en s c -h a, f f  t e n. D i e I e t  z t e A u s  I ö s u n g 
d e r  g e g e n s t ä n d l i c h e n  T a t d ü r f t e  a u f  d i e  b e
s t ,e'he nd e M ö g l i c h k e i t e i n e r  T r e n nun g v o n  R o-

8 Vgl. auch Webe r: "Der Familienmord", Archiv für Kriminologie, 
Bd. 61, S. 269; Horch : "Tötung zweier Kinder durch den Vater", Archiv 
für Kriminologie, Bd. 13, S. 18. 

1 Alle: diese Genannten verzeihen im übrigen dem A. L. seine Tat! 

17 



s a. F. - a u s  w e l c h e n  G r ü nde n ,'l'u cih i m m e r, i s t
d a f ü r b e I a n g I o s - z u r ü c k z u ü h r e n s e i n. 

Schließlich sei noch die Bemerkung erlaubt, daß sich ang,e
sichts solcher Fälle 6 wohl immer wieder die F�age aufdrä1ngt, 
ob nicht doch eine gesetzliche Handhabe -geschaffen werden 
sollte, die bei gehäuftem Auftreten gewisser Merkma.f.skompl,ex.e 
an einem Menschen, welche Verbrechen wie clas geschilderte ,mit 
höchster Wahrscheinlichkeit voraussehen lassen, die Umwelt vor 
dem Akutwerden der in diesem Menschen latent schlummernden 
Gefohrenherde schützt; ein heikles aber inhaltsschweres Pro
blem! 

6 Vgl. auch vom selben Verfasser: "Häute der Mord veirh.indert werden 
können?" in "Polizei-Praxis", Jahrg. 1948, Heft 5/6, S. 11 f. (Reinhardt-Ver

lag, Frankfurt am Main.) 

BROCKE 

VND 

STROM 

Von Prov. qendarm FRANZ THEVER

Eisenstadt, Burgenland 

Von Saum zu Saum spannt sich die Brücke, 
Um deren Pfeiler Sonnen gehn; 
Darunter tost in tiefer Ferne 
Ein wilder Strom, das Zeitgeschehn. 

Auf seinen Wogen zieht ein Nachen, 
Am Ruder steht ein Menschenkind 
Und blickt voll Glauben in die Ferne. 
Des Schiffes Segel bi�ht der Wind. 

Nod, sucht der Blick die blaue Weite, 
Da faßt der Strudel schon den Kahn, 
Im Scheitern nuh erkennt der Mensch sich ... , 
Sein Selbst-bewußtsein war ein Wahn. 

Darüber wuchtet sich die Brücke 
Im Glanze der Erhabenheit, 
Und durch die Goldarkaden wehet 
Ein Hauch von Gottes Ewigkeit. 

1, 1, 

Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.

Major Lutschinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: GendrKonbrollinspektor 

Hochstöger, Gend.-Revierinspektor Beier und Gend.-Bezirksinspektor Herrmann. 

- Für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Rittmeister Kös. - Alle Wien III, 

Hauptstraße 68. - Drude: Unga�Drudcerei, Wien III, Ung.orgasse 2. 
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PHOTO• ECKE, Fort�dzung von Seite 16 

lunden. Ein reines Violett vergleicht man mit einem noch tiefe
ren Grau. (Zeichnung Nr. 2) 

Ursprünglich war das Material farbenblind, es war nur blau, 
empfindlich; auch heute kommt solches Material noch in den 
Handel unter der Bezeichnung' DIA-Platte oder unsensibilisiertes 
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Die Augenkurve und ihre Grauwerie 

(Zeichnung Nr. 2) 

:t:: 

s 

phototechnisches Material. Findet für Kopierzwecke und Schwarz• 
weiß-Aufnahmen Verwendung. 

H. W. Vogel ist es _gelungen, mit Farbstoffen den Empfind
lichkeitsbereich der unsensibilisierten Platte (Film) zu erweitern. 
Er entdeckte die Sensibilisator�n (Zeichnung Nr. 3). 

blau I griin gelb orange rof 

'---..,--1 
uns.Mai. 

oriho 

pan 

(Zei·chnung Nr. 3) 

Nach unserer Zeichnung können wir nun ersehen, daß das 

• 
Material, welches nur für violett bzw. blau· empfindlich ist, das1 eben beschriebene unsensibilisierte Material ist. Orthochromatisches 
Material isf von violett bis gelb und panchromatisches bis rot 
empfindlich. ' 

Wenn bei panchromatischem Material rot heller wiederge
geben wird <1ls blau und grün, so haben wir es mit einem über
panchromatischen Material zu tun. Dazu gehören die hochemp
findlichen Panfilme (Platten), zum Beispiel Agfa ISS, der alte 
Typ des Kodak SS und der Super _X. Dieses Material mit Kunst
licht, das sehr r,eich an roten Strahlen ist, reicht sehr gut aus, 
doch hat' es den Nachteil, daß das Rot der menschlichen Haut 
zu hell kommt (blasse Lippen). Es ist daher für Porträtaufnah
men. nicht zu empfehlen. Dieses Material wird hauptsächlich für 
Theateraufna!hmen verwendet, da dieses, wie schon erwähnt, 
sehr hochempfindlich ist und auf die roten Strahlen des künst
lichen Lichtes am besten anspricht. Außerdem ist beim über
panchromatischen Material die Grünempfindlichkeit sehr gering. 
Beim Orthomaterial -dagegen, das rotunempfindlich ist, kommen 
Hautunreinheiten (Adern, Lippe ) zu dunkel, Sommersprossen 
können das ganze Bild entstellen, vor allem bei Tageslicht
beleuchtung. Es wird jedoch bei Landschaftsaufnahmen, wie 
wir schon gehört haben, gerne verwendet, da dieses Material 
für Grün empfindlich ist. Das neue Material, bei dem die Grün
empfindlichkeit gesteigert, die Rotempfindlichkeit gedämpft ist, 
so daß die Farbenwiedergabe am nächsten jener Helligkeit, 
wie sie unser· Auge sieht, entspricht, ist recht pan- oder ortho
panchromatisch. Die meisten Materialien unter 17/10 DIN ge
hören dazu. 

Adolf Stag! 
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MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
W I E N VIII, B LI ND E N GA SSE NR. 7-12 

Auto - Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 , 

!�l

WlJRZBURGER 
WELS 

Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

* 

FERNRUF 30-54 

RESTAURANT GÖSSERBRÄU 

GRAZ 
NEUTORGASSE 48 

Erstklassige Küche 1 

, �.ScAGf\#t V,O.ft, (i.dJ.SeJI. J.p�H. 

Schöner Silzgarlen ! 

Stöbtirdle Unternehmungen 

ber Stobt S t e y r 
lfüdJengoffe 1, R uJ 210 

Uerhehrsbetrieb: 
motlernrte Reir eoutobuffe 

teidlenbertottung: 
eigene Oberführungs-Autos 

Rehlomebüro: 
l]lokot- untl l\inomerbung 
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c:::, 

Schnell 

sicher bei 

.5chneider 

AUTOFAHRSCHULE 
Sämtliche Gruppen, Auskunft und �nmeldungen 

Eisenstadt-Oberberg, Kirchengasse 109, Tel. 239 
Hinter der Kirche 

Ne1usiedl a. See, Gasthaus Leiner, Tel. 89
Oberpullendorf, Großgasthof Domsdiitz, Tel. 41. 

TEXTILWAREN-: UND TEPPICHHAUS 

RUDOLF HASLINGER 
(lnhab�r : Heinrich Tulzer) 

STEYR, STADTPLATZ 20/22 · TELEPHON 40 
empfiehlt seine große Auswahl bei anerkannt guten. 

Qualitäten in S t o f f e n 
für Herrenanzüge, Damenkleider, Mäntel, Leib- nnd Bettwäsche, 
Haushaltwäsche, Matratzengradl, Zwilch, Leinen, Wolldecken 
Steppdecken, Tischdecken, Bettfedern, Wäsche, Pferdedecken 
und Plachen, Ledertuch, Strohsäcke, Fahnen in verschiedenen 

Größen, Wachstuch 

Spezialgeschäft für Wohnraum-Innenausstlittung 
Teppiche/Vorhänge/ Möbelstoffe/Doppelbettdecken 

Linoleum / Kokosläufer in allen Breiten 

ST ADLBAUER· & SOHN 
Baustoffgroßhandlung, Beton- und Kunststeinwerk 

HOLZ EISEN FARBEN LACKE ABFALLSTOFFE 

WELS 
LINZ 
SALZBURG 
WIEN,111 
GRAZ 
INNSBRUCK 

Dr.-Groß-Straße 1, Ruf: 34 45 Serie 
Gaumberg 9, Ruf: 2 23 62 und 3 84 32 

Markus- Sittikus-Straße 15, Ruf: 13 55 
Arsenal, Ruf: U 43 2 01 und U 43 2 19 
Dietrichstein-Platz 10, Ruf: 61 11 
Maria-Theresien-Straße 21, Ruf: 46 49 < 

• 
Wiener Isolierrohr-, Batterie- und 
Metallwarenfabrik Gesellschaft m. b. H. 
Wien VI, Capistrangasse 4
Tel. 823 520 
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Taschenlampenhülsen /Taschenlampenbatterien / 
Fahrraddynamos/ Fahrradscheinwerfer / Isolierrohr 

und lsolierrohrzubehtir 

4tp'¼'l-/t@ 
MOTORRÄDER 

Generalvertretung fllr Osterreich 
Ers·atzteile - Reparatur - sowie 
Inland-Fahrräder - Zubehör 
MotorradausrOstung - Bereifung 

MICHAEL PICHLER 

Wien 1, Bartensteingasse 11 Telephon A 21 3 82 Z 

II 
II 

vorm. F. Lampl 

Fellen- und Raspelem,ugung 

WELS, TRAUNGASSE 19, TEL. 37647

die 

allbewährlen ZigareHenhülsen 

und Zigarelfenpapiere 

An- und Verkauf aller 
Motorräder 

Jede GröOe amerikan. 
KeHen und Bereifung 

Hnrlcy• und lndinnleile. Re p a ra• 
{urcn: Wien XV, Winckclmann-
slraOe Nr. 3� Telephon R 35 0 08 

Wasserversorgungs- und Zentralheizungs-Unte{nehmen 

Graz, Schlögelgasse 1 � Telephon 24 85 

· Wasserve�sorgungsanlagen, Pumpen jeder Art

sanit;i�e Anlagen für Haushalt, Villen
1 

Hotels· und

Industrie, wie Bäder und Waschanlagen

N-on dor f e r
mecha n i sch e
We b e r e i

OO�(W@[g� IK{@ILIL[§IR? � <e@a

EINLAGE STOFFE 

W i e n  1, Ru dolFs p l�tz 6

F e r n r u f U 29 0 35 

J • 

SPARKASSE IN J� 
Gegründet 1851 

unter Haftung der Gemeinden des Gerichtsbezirkes Steyr 

ALLE GELD- UND KREDITGESCHÄFTE 

Pelze 

Kappen 

Uniform• 

Effekten 
Wels, Pfarrgasse 36, Fernruf 22 92 ,.,___ ______ _

M a l e r e i , A n st r i ch ,  L a ck i e r u n g
seit 1856 

�rltJ �ifeleberg 
Malermeister 

Leoben, Peter T unner-Straße 11, Fernruf 33 08 

Begräbnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Überführungen besorgt die 

STÄDTISCHE 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

WAS CH E U ND STOFFE VO N 

JAKOM I NI PLAT Z 1 , Tel. 41 35, 41 31 

QVALITATSKAMME V. HAARSCHM\/CK 
Marke: ,,Fortuna" und „Jason" 

Wiener l<ammf abrik 
Anton Abraham 

WIEN XXIV, Wiener Neudorf, Feldgasse 2 

Großes Lager 

in Meterware 

zu günstigen 

Preisen bei 

�dp� 
Kaufhaus 

Leoben, Seegraben 58 Fernruf 61 

Ze nt r a l e  (a u ch N a ch t d i e n st): 
Grazbachgasse 48, Telephon 94 148 und 94 149 

F i I i a I e n : Annenstraße 6, Telephon 1305, Landeskranken-
haus, Telephon 1325 

Fe u erh a l l e  u n d  Ürne n f�i e d h o f , Telephon 1815 

Pelz- Mäntel, Jacken

Pflege, Reparaturen und ·Umarbeitungen in eigen.er Werk

stätte sowie Lederbekleidung 

fachmännische Pelzaufbewahrung bei 

. H. Stribl �urrcf>ner

Steyr, SierningerstraOe 43 
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,' VERTRETUNGEN: 

FUR JEDE 
M"A S C H  IN E 

Au·s.t_.0· Körnte n 

FCIR JEDEN 
G ESCHMACK 

0)l:leqa._ 
3. Rütter, Dilladi, Jtallener• 
nraße 22 

S al3 b urg 

FCIR JEDEN 
Z W E C K 
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Wichtige Neuerscheinung: 

Kommentar zum 

Amtshaftungsgesetz 
mit den Materialien und einem ausführlichen 

Quellen- und Sachverzeichnis 

von 

Dr. Edwin Loebenstein und Dr. Ciustav Kaniak 
Ministerialrat R·at des 

im Bundeskanzleramt V erwaltungsgeri cht;hofes 

Umfang: Groß-Oktav, XII, 257 Seiten. 

Preis: broschiert S 44.-, gebunden S 52.-. 

Durch das Amtshaftungsgesetz ist die alt-e Forderung 
nach zivilrechtlicher Haftung der Rechtsträger für 
das schuldhafte Verhalten aHer Staatsorgane und für 
jeden in Vollziehung der Gesetze schuldhaft zu
gefügten Schaden erfüllt worden. Die Verfasser, die 
als Fachreferenten dem Verwaltungsreformaussohuß des 
Nationalrates ber<1tend zur Seite standen, haben in 
diesem Kommentar unter Heranzi,ehung der einschlä
gigen Rechtsprechung alle Probleme der Amtshaftung 
erschöpfend behandelt. Der Band stellt für ai'le Be
hörden und Staatsorgane einep unentbehrlichen Ar-

beitsbehelf dar. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Verlage Manz, Wien I, Kohlmarkt 16. 

Elektroinrtollotionen-Robiohonblung 

Beleuctitungskörper 

(euditlloffröhreil-Anlogen 

Gro�lautf prectier-Anlagen aucti leihmeire 

So. tubmig 
1Jobeooits 

Sürrtenfelb, fiouptftro(Je 22, Ruf 2ft6 

. . 

Amtun�, Gen�armerie�eamte 1 
Ve rkauf auf-Teilza hlung 
Ohne P r eisaufschla g 

Prima Schweizer Vo ll
ankerwer ke. Oualifiifs
uhren für Dam en und 
Herren von S 290.-

au fwärfs ! 

HANS PIL�H 
UHRMACHERMEISTER 
Wien 1, Wipplingerstr. 3 

Lieferant der österreichi
schen Gendarmerie 

Persönlicher Besuch wird 

schriftlich angemeldet 

A. fiuber, Sal3burg, Sdiall
moorer fjauptnraße 1'1 

Steie rmark 
fi. lDaska, Gra3, Tilorlo
hllfer Pla\l s 

Das passende 

Geschenk 

für Herrenanzüge und Mäntel, 

Damenmäntel, Kostüme, Kleider und W äsche 

seit über 5 0 · J A H R E N im 

Textilwarenhaus 

C. NIEDERStJSS_
Wels, Ecke Ring/ Schmidtgasse 

Seit Jahrzehnten bewährt 

angenehm riechendes, antiseptisches 

Kosmetikum und feinst parfümiertes 

1,.e.s�i&tt..smil:td 

Pfefferminz-Lysoform-Mundwasser 
Lysoform•Toiletteseife 
mild, gut parfümiert 

J 

für Herren, Damen und Kinder und 

1�4'&.elt. 

jeder Art 

Steyr, Stadtplatz 9 

BENEDIKT Winkler 

Seil 1891 füh,:cnd in der 
Erzeugung moderner 

Jagdgewehre 

Ferlach 
Klirntizn 
Ruf 621 

Erstklassige BockbüchsDiolen, Drillinge, Schrol-Doppe!Oinlcn, BilchsDinlen,Mauscr
s(ulzen, Pirsc:hslulzen usw. - Durc:hHihrung sämtlicher Reparaturen: Zielfernr??r
morilagen, Umschäftungen, Einlegen neuer Liiufo. Kugel- und Schro(mumhon 

SOLIDE PREISE! 
Lullgewehre, Kai. 4•5 mm, mit glallem Lauf • • . • S 260'-
Luflgcwehre, Knl. 4'5 mm, mit gezogenem Lnof . . . S 282"-

Matratzen und Polstermöbel 

Guftoo IDeinhofer 

. S ürftenf elil · 
Steiermark, Bahnhofstraße 2 - Ruf 274

METALLWARENFABRIK 

Brü�e r 

smneifer A. G. 
WIEN VI, Bürgerspitalgasse 8 

Pokale/ Plakclle.n / Sporlmcdailleo 

für alle Sporlzweige / Uniformeffek

fen aus Metall/ Vcrsilbcrle Metall

waren / H aus- und Küchengeräte 

/ Ma ssena rti k e l  a l ler Ar t 

Telegr.-Adr.: Knopfsdtneider Wien 

Bankkonto : Ersle Ös1erreid1ische 

Spar-Casse, Konto Nr. 817.)35 

TELEPHON Nr. A 32 2 52, A 35 1 97 Poslsd,eck-Konlo: Wien Nr. l 15.2ö4 

Granil liotelOan�ans(Semmeringuo,om) 
d as m o d e r ns t  a u s ges t a t t e t e  Haus m it Appartements, Privatbade

zim mern Gesel lschaftsräumen, Liegeterrassen und al len Bequem l ichkeiten 
, 

Fünfuhrtee, Bar, Hotelk ino, T urn- und Sport plät ze, G roßgaragen, m it 

cllLrpLnJllt.-and.JJad (einz igart ig in Osterreich) 

T a g es p e ns i o n , Woche ne n d - u n d  Aufent ha l ts-Ar r a ngements 

dnmLld.t.uuµn 'dw<eli daJ <!htw1<ti.e.huelu ({}wkefu<JhiinJ-, vVilli I, (piebieluhcaßR, 7 

Telephon B 27 500, oder Sem mering, Hotel Danhans, Telephon 3 oder 66 
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TEXTIL -HANDELSGESELLSCHAFT M. B. H. 

,,1- -,e.s'' 

Bisher Hunderte zufriedene Kunden 

aus den Reihen Ihrer Kollegen 

Sämtliche Herren- und Damenbekleidung sowie 

Schuhe gegen zinsenfreie Zahlungserleichterung. 

Kaufanweisungen können bei allen Vertrauensleuten 

der Gewerkschaften behoben werden. 

WIEN VII, NEUBAUGASSE 28 . TELEPHON B 30 5 85, B 36 307 · L INZ, BAHNHOFSTRASSE 1 

Pelzwerk Roman Eibner 

Deutsffilandsberg 

· AUSTRO TATRA

Das führende 

Pelzhaus für alle! 

Telephon 150

Beamten Sie 

unser 

Ratenzahlungssystem 

WIEN XI, SI MM ER ING ER HAUPTS TRASSE 9 8 -10 0 
T E L E P H O N U 19 3 77 T E L E P H O N U 13 0 68 




